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PRÄSIDENT (um 14 Uhr 33 Minuten): Ich
cröHne die Sitzung. Das Pro:tükoll der letzten
Sitzun:g ,ist geschäftsoronrung,smäBiig auf
gelegen; es· ist unbeanstandet ,gebliieiben, d~m

nach als gene<hmigt zu betraCl11t:en:.
Von der hlßuti,gen SHZU:llig <haben siah cnt

80huMigt die Ahgeordneten Dr.HaherzettJ,
HiIga,rth und Ha'illllis'ch.

Auf den Plät'zen der Herren AhgJeordneten
Iieg,en auf: Das St,enographische Pl'O,tokOiIl der
15. ,Sitzung dler II. Session der V. Wahlperiode
vom 30. März 1951, das Stenograph'ische
ProtokoH der T'l"auersH,zlung des Landtages
vom 17. Mai 1951 und dier Index ;zu den St,etro
g'r,aphiisohen Protokollen des Landtages der
I. Session der V. Wahlperiode vom 5. NoV'eIl1
her 1949 bis 30. ]und 1950, 1. bis< 18. 'Sitzung.

'Di,e Zustimmung des Hohen Hauses 'Voraus
setzend, h.abe ich die in der ISitZUllljg des Verfas
sunglsausscihusses am 14. No:vember 1951 ver
abschiedete Vorlage, Zahl 265, auf eine Nach
tragst,agesordrnung stellen lassen. Diese liegt
ebenfaUsauf den Pl,ä'tzen der ,Herten Abge
ordn:etlen auf.

loh ersuche um V1erlcsung des Einlau,fes.
SCHRIFTFÜHRER (liest): Vorlage der

Landes'regi'ewn:g, betre~f'eIJJd den Gesetzesent
wurf über die Abänderung des Gesetzes vom
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6. J'uli 1949, LGB!. Nr. 50, betreffend die Ein
hebung einer Abgabe für die Benützung von

. öffentlichem Gemein:degrund und des darüber
befindlichen LuHraumes.

Vorlage der Landesregierung, betreffend
Stadtgemeinde Wr. Neustadt, Bericht des
RechnungSlhofesüber die Gebarungsüberprü
fung im J a1hre 1951 für die Jahre 1c)49 und
1950.

IAntrag der Abgeordneten Nimetz, Dr. Stein
götter, Wondrak, Staff'a, ZeMel, Cerny une!
Genossen, betr,effend die Erlassung eines Berg
wachtgesetzes.

PRÄSIDENT (nach Zuweisulll.', des Ein
laufes an die zuständigl'l1 Ausschüsse): Wir
gdangen zuP'unkt 2 der Tagesordnung: Er
satzwahlen in die Geschäftsa'llSschüsse des ~

Landtages.
Die Fraktion der SPö hat folgende Ersatz

wahl beantragt: An Stelle des ausgeschiedenen
Abg. Sodomka ,in den SchulauS'schuß als Er
satzmann 0 ra ben hof e r Anton, in den Un
vereinbarkeitsausschuß als Mitglied Gr ab e 11

hof e r Anton,in den Verfassiungsausschuß
cüs Mitgl,ie:d Kr ein er Josef.

Wir nehmen nun die Ersakwahl in die Ge
schäftslausschüsse vor. Ich bitte ·die I-Ierren Ab
geordneten, die Stimmzettel, welche auf den
Plätzen aufüegcn, auszufüllen und abzu.geben.
Die Herren SchriHführer bitte ich um Vor,
nahme des SkruNniums. Ich-unterbreche zu
dliesem Zweck die Sitzung auf kurze Zeit.
(Unterbrechung der Sitzung um 14 Uhr
37 Minuten).

PRÄSIDENT (nach Wiederaufnahme der
Sitzung um 14 Uhr 39 Minuten): Abgegeben
wurden 48 Stimmen, sämtliche gültig. M,it
allenahgegebenen Stimmen wurden die von
mir bereits bekannt,gegebenen Herren Abgeord
neten, da ,de'r Wahlvorschl,a,g der SPö unver
ändert angenommen wurde, in die angeführten
Geschäftsausschüsse des Landtages von Niüder
österreichgewähl t.

Ich ersuche nun den Herrn Abg. N i met z,
die Verhandlung zur Zahl 245 einzuleiten.

Berichterstatter Abg. NIMETZ: Hoher
Landtag! Ich habe über den Antrag des Bau
ausschusses, betreffend den Bau eines Güter
weges von Raglitz über St.Lorenzen nach
Flatz (Antrag ,der Abgeordneten Gerhartl,
Czerny, Staff1a, Nimetz, Tatzber, ßuchinger
und Genossen vom 17. Mai 1951), zu berichten:

Der Landtag von Niederösterreich hat i,n
seiner 20. Sitzung am 12. Juli 1951 folgenden
Antrag des Bauausschusses zum Beschluß er
hoben (liest)· Die Landesrea,ieruna wir,d auf-

• " 0 b

gefoJ1dert, das für den Bau eines Güterweges
von Raglitz über SI. LorenzC11 nach Flatz Er
forderliche unverzüglich zu veranlas'sen."

Die Gemeinden Raglitz und Flatz haben
schon im Septemher 1950 um den Ausbau des
vorangeführten Güterweges angesucht. In ·den
gleichen Eingaben wurde außerdem der Bau
von zwei weiteren Güterwegen, und zwar von
flatz nach Ternitz 'und von flatz über
KeHenu'S nach Stixenstein, beantragt.

Die niederöstef'reichische Landesreg'ierung
hat mit Erlaß Z!. 1303-XXIV-1950 am
31. Oktober 1950 den GemeJinden Raglitz unr!
Flah die ungefähren Baukosten eines Kilo
meters dieser üüterwege bekanntgegeben und
mitgeteilt, daß die Gemeinden und Interessenten
40 Prozent davon, teils als Natmalleistungen,
teils als Barleistungen, aufbringen müßten.
Die Gemeinden wurden eingeladen, hierüber
eine schrifHiche Stellungnahme abzugeben.
Diese ist bis heute nicht eingetroffen.

Die Anz,ahl der ,aus dem StraßenJJezoirk
Neunkirchen allein hierorts eingelangten
Oüterwegansuchen beträgt derzeit 13, von
welchen 2 berEits im Bau sind.

Über elen Zeitpunkt des Baubegin!\1sder
übrigen vürgemerktcll Vorhahen kann mi,t
Rücksicht auf die übergroße Zahl ·der Güter
we.gansuchen in ganz Nie-derösterreich und die
für diese Zwecke rdativ geningen zur Ver
fügung stehenden Bundes- und Landesmittel
vorläufig keine Zusage gegeben werden.

Ich muß dem Landtag Z'llr Kenntnis 'bringen,
daß in der Zwischmzeit seit der Erstellung
dieses Bel'ichtes die Gemeinden i!hre Stellung
nahme bezüglich des Baues der Landesregie
rung bekanntgegeben haben.

Ich habe daher im Auftrag des Bauaus
schusses den Antrag zu stellen (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:
"Der Ber'icht der nieelerösterreichischen Lan

desregierung über .dengeplanten Bau eines
Güterweges von Raglitz über St.Lorenzen
nach Flatz wird zur Kenntnis genommen."

Ich bitte um A'lmahme des Antrages.
PRÄSIDENT : Es liegt keine Wortmeldung

vor. Wir kommen daher Z'l1r AbsHmmung.
(Abstimmullf!,): A n gen 0 m me n.

Idl ersuche dcn Herrn Abg. Feh r i n~e '1',

die Verhandl'ungen Zl1'r Zahl 246 einzuleiten.
Berichterstatter Abg. FEHRINGER : Hohes

Haus! Ich habe über den Antrag des Bauaus
schusses, betreffend den Ausbau der Tormäuer
straße vom Nestelbachgraben bis ,Erlaufboden
(Antrag der Abgeordneten Tesar, 'Etlinge,-,
F,ehringer, Müllner, Bachinger, Stangler und
Genüssen vom 20. Juni 1951), zu berichten:

Der Landtag von NiedleT'österreich hat in
seiner 20. Sitzung am 12. Juli 1951 folgenden
Antrag des ßauausschusses zum :Beschluß er
hoben (liest): "Die Landesregierung 'w·ird auf
gefordert, beim Bundesministerium für Land-

r
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liegt, würde rund 8 Millionen Schilling kosten.
Das B'undesmil1'isteriul11l für Land- und

forstwirtschaft wird gebeten, die Möglichkeit
des Ausbaues dieses Reststückes hei weitest
gehender Hinzuziehung d~r forstlichen f'örde
rungsmittel und der ERP-Kredite zu unter
suchen und der niederösterreichischen Landes
reg,i,erung hierüber ei nie SteHungnahme zu
kommen z,u lassen.

Die niedel'österreichische Landesregierung
wird bemüht sein, anteilsmäßig aus den
Mitteln zur förderung des fremdenvel1kehrs
und des Shaßenibaues z'u diesem Ausbau bei
z'utragen.

Der Hohe Landtag wolle besC'Mießen:
"Der Benicht der niederösterreiC'1I,ischen

Landesregierung über den geplanten Ausbau
der To'rmäuerstraße wird zur K,e'l1Intnis ge
nom'men."

Ich bitte um Annahme des Antrages.
PRÄSIDENT: ZUIll Wort ist niemand ge

meldet. Wü- kommen zur AbsNmmllnlg. (Ab
stimmung): A ng e no mm e n.

Ich ersuche den Herrn Abg. Mal' c h
s t ein er, die Verhandlungen zur Za'hl 247
eillzulei ten.

Be1"ichterstatter Ahg. MAROHSTEINER:
Hoher Landtag! Ich habe namens ,des Finanz
ausschusse.,; über die Vorlage ,der niederöster
reichischen Landesregierung, 'betreUend Ver
sorgungskasse für die Beamten der Gemeinden
und Gemeindeverbände des La,nde's Nieder
österreich, Recl1nungsabsC'hluß 1945, zu be
richtel1.

A.usc1em Bericht der Landesregierung an den
Landtag ,ist folgendes ZIU ,entnehmen (liest):

Naoh der Be,freiung Österreichs :lns der NS
Herrschaft im Jahre 1945 nahm die Ver
s,orgungskasse :anf1angs Oktoher 1945 ,i'hre
Tät1igke,it wieder auf. ner Rechnungsabs-chluß
für das Jahr 1945 erstreckt sich nur auf (he
Zeit vom 1. April 1945 his 31. Dezember 1945
und ergibt nachstehend aufgezeigtes Bild:

Nach den vor,gefundenen Unterlagen wurde
der zu Beginn der öst't'rreichischen Kassen

, tätigkeit vorhlandene Vermögensstand ermittelt,
i der folgende Aktiva und Passiva aufwies:

S 242.003.28

S 2,952.687.50
S 111.847.20
S 56.266.15
S 3,589.317.32

S 226.463.14

S 50.05

Aktiva

L Bargeld . .
2. Kontokorrentguthaben bei Landeshypothekcllanstalt für Niederösterreich,

Zweigstelle Wien I, Herrengasse 10 .. , . . . .
3. Sparg'llt'hahen heilandeshypothekenanstalt für Niederösterreich, Zweig-

stelle Wien I, Herreng,asse 10 .
4. Nominale 2,975.00 ,S 3 y,;Ojoige Reichssohatzscheine, Ausgabe 1942/IV ,bis

1944/11 (Kurswert nach reiohsdeutscher Berechnung)
1). Rückständige Umlagenibeiträge . . . . . .
0. Voraus'leistungen (Bezüge für 1945) .

Summe der Akt'iva

und forstwirtschaft den Ausbau des Res t 

stückes der TOfmäuerstraße vom Nesteibach
graben bis Erlaufboden z'uerwirken."

Zm' Erschließung -des ErlauHaJtes und der
im oberen Teile des flußlaufes gelegenen
größeren Waldgebiete wurde bereits ün
Jahre 1930 ein Projekt zum Ausbau der f'und
17 Kilometer langen Tormäuerstflaße erst,ellt.

Von der Gaminger Seite wurden rund
4 Kilometer als Güterwog his zum Nest'elbach
grabena:usgebaut. Von der GegenseHe, Reith
an der Mariazeller :Bahn bis Erlaufboden, ist
(;{:l'!zeit ein rund 4 Kilometer lange;- Güterweg
im Bau. Das Reststück mH rund 9,5 K'ilometer
hat nun im Gegensatz zu den bereits genann
ien Gebieten weniger landwirtschafUiche, son
dern hauptsächlich fO'l'stwirtsC'haftliche Gebiete
zu el'schließen, deren Haupt,interessent die
österreichischen Bundesforste sind. Die Not
wendigkeit, di'e dort zu erwartenden Holz
mengen .ahtransportieren zn können, verlangt
dr,ingend den Ausbau der TO'I'mäuerstmße.

Der hOlhe Wert der zu erwartenden Hölzer
rechtfertigt die sicherIic.h nicht geringen
Kosten dieses Baues, der aber auch volkswirt
schaftlich von größter Bedeutung ist, weil da
durch eine stark verkürzte, auch im Winter
stets benützbare Verbindung d"s Erlauftales
mit der Mariazeller Bundesstraße herges'tellt
werden würde.

Nach dem Erlaß ZI. 10.800-5 a/47 des
Bundesministeriums für Land- und forstwirt
schaft, betreffend die Förderung des Baues
von Güterwegen, werden Weghauten, die ,aus
schließlich zur Aufschließung von Wald
komplexen bestimmt SJind und überwiegend der
Holz'br,ingung dienen, nkht aus GÜ'terweg
mitteln unterstützt. Hierfür sind die forstlichen
förderungsmittel in Anspruch zu nehmen.

Auch Ve.rkehrswege, welche ,den Ohanakter
von Landes- und Bezirksstraßen haben ,undl als
Durchzugs- ,und Verbil1'dungssh-aßen über den
Umfang der lokalen Verkehrsbedürfnis&-c
hinausgehen, wenden aus Güterwegmittdn nicht
gefördert.

Der Ausbau des 9,5 K,ilomeler langen 'Rest
stückes, das in äußerst s.chwienigem TNrain
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sorgungsberechtigte um mehr als das Doppelte
übertrifft, hervorgerufen.
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Wirtschaftsplanung 'Sow:ie dem Bundesmini
ster1ium für Inneres als dem zuständigen
Ressortministel1ium vorgelegt. DieSle Post kann
wohl nur als buchmäßiger Erinnerungswert
a'ngesehen werden, da mit einer, sei es auch
nur tei,lweiSien Real:isierung dieser Effekten, die
{Ii'ne Verbindlichkeit des Deutschen Reiches dar
stellen, ka·um zu rechnen sein Wli:rd.

1.234.50
43.549.75

44.784.25

5 4,025.381.62
5 9.641.02

5 4,015.740.60

5 160.039.47
S 103.748.67
S 468.516.47

15 572265.14

S 626.964.44
5 183.370.71

5 443.593.73

Ej'n~

5 463.097.82
,5 199.309.68

5 263.788.14

72.801.48
232.840.95

B) iKassenrechlluug

Die Kass,engeharung im Rechuungsjahr 1945 ergibt an wirk,samen
na1hmen .
an Wlirksamen Ausgahen . . . . . . . . .

somit ,einen kassenmäßigen Überschuß von
Die unwirksame Geharung hat bei

E'innaihmen von .
Ausgaben 'Von ., . . . . . . . .
einen ,wassenmäßigen Abgang von .

Um den sich erglebeniden schIießhchen Überschuß von
erhöht -sich der anfängHche Kassenrest von

auf den schließlichen Kassemest von . . . .

A) Betr,iebsrechnung

Das Gewinn- und VeTllustkonto wei'st einen Gewinn vo'n
und einen V'erlust von . . . . . . . .

somit :einen Gewi:nn (Überschuß) VOll . . .
aus.

somit als Reinvermögen am Jahresende 1945 .
aus.
Unter den Aktiven scheint ein Wertpapier

bestand von Nominale 3,157.000 RM 3Yz%!igen
Reichsschatzscheinen, Ausgabe 1942jlV bis
1944(11, auf, der mH dem in dler :reichs
deutschen Zei,t angenommenen Kurswert vo'n
3,151.187.50 5 eingesrctlzt wurde. Laut
GZ. L. A. IV(1 b-12(1-1946 wurde die Ab
rechnung gegen das Deutsche Reich dem iB'l1n
desmi,ui-steöum für Vermögenssioherung und

WeHer befindet si:c'h unter den Akt:iven ein Betrag von 5
den acht MitgHeder, die seinerzeit zu Ni~dcTdonau 'gehörten und der·en
Oemeindegebiet wieder der Tschechoslowakischen Republik eing,egHedert
wurde, an Umlagebüiträgcn der Versorgungskasse sohuMen. Obi,ger Betrag
vermindert sioh durch Guthahen zweier solcher Mitglieder um . . . . . . 5

-=--....,.."...."...,..".....,,=

auf sohließlich . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Der kassenmäß:ige Überschuß wird durch
einen Eingang ,an Umlagenrbeiträgen, der den
Aufwand an Leistungen an Ruhe- und Ver-

C) Vermägensrechnung

Das BilanzkO'uto weist als Vermö:gensstand an Akhv,en
an P,assiiven . . . . . . . . . . . . . . .

Passiva
1. Verwa1hrge1der S 82.-
2. Guthaben der Unfallfürsorgekasse S 5.046.70
3. Guthaben der Mitglied~rauf Umlagcnzahlung,cn S 12.041.75

Summe der P,assiva S 17.170.45
Daher Reinvermögen am 1. April 1945 S 3,572.146.87

Die Verrechnung 'und R,echnungslegung für Der Rechnungsabschluß konnte da'her nur
das Berichtsjahr erfolgte so wie während der z~luf Grund der tatsächllich vorgefaUenen Ge-
reichsdeutschen Verwaltung nach den Grund- barungen erstellt werden.
sätz~n der doppeHen Buchhaltung. Nachstehend weitere Erläuterungen zu den

. Em .vÜ'ran~ohl.ag kon~'te zufolge :?,er du:rch Ergebnissen -des Rechnungsahschlusses:
dIe Knegserelgnlsse ,p,edmgten Umstande mcht
gelegt werden.
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861.76

739.540.64
459.929.60

279.611.04

184.432.73
3.168.22

181.264.51

S
S

S

glieder. In diese Zahl wurden auch diejenigen
Körperschaften, deren Verwaltungsbereich auf
dem Gebiet des nördlichen Teiles des Burgen
land'es Hegt, das während der reichsdeutschen
Verwaltung zum Reichsgau Niederdonau ge
hörte, nicht aber die auf dem Oebie~e der
heutigen Tschechoslowakischen Republik lie
genden 10 Mitglieder mite.inbezogen.

Die Berechnungshöhe der Vorschr,eibungen
erfolgte vorläufig weiter a:uf Omnd des
während der reichs,deutschen Zeit geHenden
I-Iebesatzes von 9°10 der ruhegehaltfähigen
Diensteinkommen, zuzüg.Jich allfäHig beste
hender Alters- und Polizeizuschläge mit einem

Schwierigkeiten be·i der Bemessung der Um
la,gehöhe mit sich, so ,daß die erwähnten Vor
schreibungen nUr als Teilvorschreihungen zu
betrachten waren.

:3 ~~o/ciger Reichsschatzsche:i'ne, Ausgabe 1944/1,
erf(laben slichfür die anhaftenden Zinsscheine
led:ighch Sollzinsen in der Höhe von 1.244.44 S.

Wertpap,iere
Wie ber:c'its erwälhnt, waren bei Übernahme

des Vermögensstandes der Versorgungskasse
durch das Amt der niedierösterreichischen
Landesregierung Nominale 2,975.000 RM
3 Y;%ige Reichsschatzscheine vorhanden, die
,im Depot Nr. 4144 der Landeshypot'heken
anstalt für NiederÖ'sterrekh erliegen und aus
folgenden Ausgaben bestelhen:
Nominale RM 800.000.- Ausgabe 1942/IV

" RM 775.000.- " 1943/ I
" RM 200.000.- " 1943/11
" RM 950.000.- " 1944/ I

RM 250.000.-- " 1945/11

RM 2,975.000.-

Rückstand am 31. Dezember 1945 in der Höhe von .

Betrage 'Von >............. S 639.735.19
Hierauf wurden auf diesen und di'e vorhandenen Rück-
stände von . . . . . . . . . . . . . . S 99.805.45

das sind z,usammen . .
hnzahlungen von

geleistet, so daß ein
verblieb.

Leistungen

Der Bruttolaufwand an Ruhe- und Versorgungsgenüssen für 65 Ruhe-
stal1'dsbeam~'e und 81 Hinterbliebene beträgt S
und vermindert sich durch Er:sätze'um S------
auf einen Nettoaufwand von . S

Verwaltungskosten

Diese setzen sich aus Einz,ah1ungs-. Überweisungsspesen sowie Depot
gebühren und Aufwendungen für Kanzleimaterial zusammen und erreichten
üne Höhe von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S

Ob und inwieweit dies,e forderung einbring
lich ist, bleibt einem späteren Zeitpunkt 'Vorbe
halten.

Nachfo,lgend ,die Erläuterung der einzelnen
Posten des Rechnungsabschlusses :

U m 1a ,g end e r Mitglieder

Im Zusammenhang mit der eingangs er
wähn:en W,j'ederaufnahme der Überweisungen
an Ru'hehezügen und Versorgungsgwüssen er
gingen zwecks Bedeckung &eses Aufwandes
ab Oktobe'f 1945 Teil'vorschreibungen für die
Uml,agenbeitra,gszahlul1'g an die aus der
reichsdeutschen Zeit übernommenen 258 Mit-

Die ungeklärten Verhältnisse in der Berichts
periode sowie die Auswirkungen des Verbots
gesetzes, das fehlen einer gült,igen Gemeinde
heam~endjenstordnung us\v., wozu noch ein
fühlbarer Personaimangel trat, brachten große

Die Rückvergütung des Aufwandes für die
Bezüge der bei der Versor,gungskass,e dienst
tuenden drei Beamten und Angestellten bezie
hungsweise für Miete, Telephongebühr, Be
leul'htungusw., der vom Amt der niederöstec-
reichischen Landesregierung vOfschußweise ge
tragen wurde, konnte erst im Rechnungs.jahr
1946 erfolgen.

Der Anteil am Umsatz (K,assengebarung)
beträgt ·daher netto 0.044°/0.

Zlinsel!

Zufolge der Zinsenstreichungsverordnung
wUf'dienfür die KOl1't'Olkorrent-und Spareinlagen
bei der Landeshypothekenanstalt für Nieder
österreiclh keine Habenziinsen gutgeschr:ieben.
Desgleichen blieben die Reichsschatzscheine
ohne Zinsenerträgnis.

Für den Ankauf von Nominale 200.000 RM
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IRÜlcklagen

Die laut § 33 der Satzung der Versorgungskasse zu bildende Rücklagle
wurde aus der reiohsdeutschen Zeit mit einer Dotation von
übernommen. Nach Übertragung des Reingewinnes 1945 mit

weist sie 'einen Stand 'von . . . . . . . . . . . . . . . .
aus.

Auch nach ,einer'allfälJi,gen Abschreibung :der zum gr'ößten Teil zur Deckung
dienenden Reichsschatzscheine mit einem angenommE'nen Kurswert von

wür,de ,die Rücklage noch mit restlich . . . . . . .
dotiert bleiben und i,hre >Deckung in den vorhandenen Aktliven finden.

S 3,151.187.50

S 864.553.10

S 3,572.146.87
S 443.593.73

S 4,015.740.60

S 642.903.41
S 199.309.68

S 443.593.73

Die Verriechnung und Reohnungslegung für
das Reohnungsjahr 1946, das sich nunmehr
wieder auf den Zeitraum vom 1. Jänner 1946
bis 31. Dez,ember 1946 erstreckte, 'erfolgte so
wie im Berichtsjahr 1945 nach den Grund
sätzen der doppeUen BuchhaHu:ng.

Aus den unter "Umlagen" geschilderten
Gründen konnte auch 1946 kein Voranschlag
gelegt werden. Der Reohnun.gsahschIuß selbst
wurde wie ,im Beriohtsj:ahr 1945 nur lauf Grund
der vor~efallenen Gebarungen ohne Rücksicht
nalhme auf leine gebührenmäßdg,e VorschI'eibung
erstellt.

Zu den. Ergebnissen des Rechnungsab
schlusses istfolgcndes auszuführen:

Unfallfürsorgekasse
Die seinerzeit gleichzeitig mit der Versor

gungskass:e als Sonderkasse errichtde Unf,all
fürsorgekassIe wurde nach 1945 Hlicht mehr
weitergefüihrt. Ihre Aldiven mit einem IB,etrage
von 5.046.70 Sund Nominale 50.000RM
3 y,; o/aiger Reichsschatzsciheine. wu'rden in die
Verwaltung der VersO'[gungskasse übernommen.
Die Verwendung dieser AMiven wird einer
künftigen Regelung bedürfen.

Auf Grund vorstehenden Berichtes über die
Oebarung der Versorgungskasse im Rechnungs
jahre 1945 beehrt sich der Fina'llZlausschuß
zu beantragen:

,Der Hohe Landtag wolle beschließen:
"Der Rechnungsabschluß der Versorgungs

kasse für das Rechnungsjahr 1945
(1. April 1945 bis 31. Dezember 1945) mit
{liner Gebühr

Reiohsschatzscheine, Aus,gabe 1944/,1, konnte
die Veneohnung ,infolge der Kriegserei~nisse

erst im Berichtsjahre durchgefüihrt werden, so
daß sich am 31. Dezember 1945 'ein iStand von
Nominale 3,175.000 RM 3 y,;°itliger Reichs
schatzsoheine er~ab.

an wirksamen E'innaihmen in der Höhe von
und wirksamen Ausgaben dn der Höhe von

somit einem Überschuß von ....
wird ~enehmigt."

Ich bitte um Annahme des Antrages.
P,RÄSIDENT (nach Abstimmung): A n

gen ommen.
Ich ersuche den Herrn Ahg. Ma r c h

s te 'i n er, die Verhandlung ZUr Zahl 248 ein
zuleiten.

B'erichterstatter Abg. MARCHSTEINER:
Hoher Landtag! IC'h habe namens des Flinanz
ausschusses über die VOrl3;ge ,der niederöster
reichischen Landesre~i'erung, betreUend V'er
so'rgungs'kasse für die Beamten der Gemei,niden
und Gemeindeverhände des Landes Ni,eder
österreich, Rechnungsabschluß 1946, zu be
richten.

Aus dem Ber'icht der Landesreglierung an
den Landt'ag ist folgendes ZiU entnehmen (liest):

Versch,iedene Konten

(Unwirksame Gebarung)

Hier wur,d,e vorläulfig ,ebenfalls nooh die
reichsdeutsche Gliederung und zwar

1. Fremde Gelder (für Zahlungen UriNer,
deren Verwendungszweck erst festgestellt
wel"den muß),

2. Verwahrgelder (ein~egangene, bez'iehungs
weiseabgef'ührte Lohnsteuer, K'fainikenikas
serubeiträge, Organisations1beiträge 'und Ver
bote) und

3. Vorausleistungen (Vorausmhlungen auf
Bezüge, die erst im Folgejahr wlirksam ver
rechnet wel"den), beibehalten.

Sie umfas~en an Einnahmen 72.801.48 Sund
Ausgaben 34.340.95 S.

HinsichUich der Frage der Bewertung dieser
EHekten Wlird auf das bereits unter C) Ver
mö~ensrechnungj Oesa,gte h'ingewiesen.

Für einen nooh wähpentd der 'reichsdeutschen
Verwaltung erteilten 'und durchg'efÜ'hrten Kauf
vertrag auf Nominale 200.000 RM 3 y,;%i,ge
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sorgungsgenüsse, einen vermi\1ld~rten Umlagen
eingang und erhöMe Verwaltungskostle11 zu
rückzuführen.

Umlagen der Mitgl:ieder

Die vielfach 'ungeklärten Pefisonalverhält
nisse bei den Geme,jnden und Gemeindeverbän
den in 'eIer Rechnungsperiode, so 'vo'raHem die
Auswirkung des Verbotsgesetzes, das fehlen
einer ,gültigen GemeindebeamtenlC1ienstordnung
usw., verursachten lauch weiter fast unüber
wril1'dlic'he SC'hwi'el'igkeH,en für die Bemessung
der Umlagenhöhe pro 1946, :so daß die VO'l'
aussetzungen für eine Voranschlagsleglung und
eil1'e ffiist'gerechte Vorschreihung der Um\la,gen
nicht gegeben waren. Es konnte daher vor
läufig nur die Rest1vo'l'schfieihung für 1945, so
weit sie ,auf Grund der vorhandenen Unter
lagen möglkh war, an die MitgHede'r l3usge
s3'n,dt wC'Daen, so daß auch ein verminderter
Eil1'gang zu verzeichnen war.

S 580.803.84
S 441.704.25

S 139.099.59

S 4,015.740.60
S 242.341.56

S 22.371.89

S 124.202.-

S 3,780.401.04
S 7.002.-

S 3,773399.04

S 458.974.53
S 560.804.64

S 101.830.11

S 483.470.61
S 241.129.05

S 242.341.56

68.973.77
91.345.66

301.192.80
279.611.04

C) Ver mö gen s r e c h nu n g

Das !Bilanzkonlo weist an AkNlven
an Passiven . . . . . . .

somit ein Reinvermögen von
aus.

Bei Gegenüberstellung des anfänglichen Reinvermögens am 1. Jänner 1946
von .
er,g,iM sich eine Verminderung um . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
welcher Betrag dem buchmäßigermit'telten Verlust entspricht.

Die Kassenlgebarung wdst an wirksamen Ei nnahrnen
und an wirksamen AIU'sgahen . . .

somit einen kasser.mäßigen Abgang von
aus.

Die unwirksame Gebarung hat bei
E'innahmen von . . . . . . . . S
Alusgaben von . . . . . . . . . . S------
einen kassenmäßigen Abgang von

um dien sich ,der schheßlic'he Kassenabgang ,auf
erhöht.

A) Betriebsrechnun,g

Das Gewiillll- und Verlustkonto zeigt einen Vedust von
und ·einen Gewinn von

somit einen Verlust (Abgang) von . . . . .

Unter den Akniven sind im Bericht.sjahr 1945
Nominale 3,175.000 RM 3 Y; fl/oig'e Reichs
schatzscheine, Aus,gabe 1942/IV bis 1944/1I,
mit einem aus d,er reichsdeutschen Vefiwaltung
eing,esetzten Kurswert von 3,151.187.50 Sund
eine forderung .an sieben Gemeinden und eine
Bezirkshauptmanns,chaft, deren Verwa,ltungs
gebiet sich auf dem Boden d,er heutigen
Tschechoslorw,akischen Republik befindet, mit
einem Betmg von 44.784.25 S l;n:halten.
Let>zterer Betrag vermindert sich durch ein Gut
haben von zwei Mitgliedern um 1.234.50 Sauf
43.549.75 S. Mit der Realisiepung dieser Werte
ist, wie bereits unter GZ. L. A. IV/l b-4-1951
erwähnt, kaum zu rec'hnen. Die buchmäßige
Verrechnung wird noch einer endgült,igen
Regelung bedürfen.

NacMolgend die Erlä'uterung der einzelnen
Posten des RechnungsabsC'hlusses:

Auf diese Vorschreibung von . . S
und Rückstän'de aus den Vorjahren VOll . S
erfolgten Einmhlungen in der Höhe von

so daß am 31. Dezemher 1946 nur noch ei 11 Rück,stand von
verblieb.

Der buchmäßige Verlust ist, wie 'in den nach
stehenden Erläuterungen zu den einzelnen
Posten näher detailliert wird, auf einen er
böhten Auf'wand für die Ruhehezüge und Ver-

B) Kassenrechnung

i

t

,
I

I

I,
1
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31.966.32
1.438.16

33.404.48

467.336.41
17.270.28

450.066.13

S 4,015.740.60
S 242.341.56

6 3,773.399.04

2. Flüssigmachung der den Versorgungs
genußempflä'lligern zustehenden vollen Be
züge gegenüber dem Jiahre 1945, wo nur
Vorschußizah1ung,en Igeleistet wmden;

3. Anf.all von T'eueru1ugszU'schlägen ab Sep
t'ember 1946;

4. Zaihlung der Bezüge für 12 Monate,
während der 'Reohnungszeitr,aum im Jahre
1945 nur 9 Momate umfaßte.

kasse, ebenso der Bal'geld'hestand in der Höhe
von 5046.70 S. Die Verwendung dieser Aktiven
wird einer 'künHigen Regelung Ibedürfen.

Auf Grund Ivorstehenden Bericht'es über die
Gebaru:ng der Versorgungsrkl3sse im Rech
nungsjahr 1946 beehrt sich der F,inam3us
sClhuß zu beantragen:

Der Hohe Landtag wolle beSchließen:
"Der Rechnungwb-schluß der Versorgungs

kassefÜ'r 'das RechiliungSijahr 1946 mit ei'ner
Gebühr

3,175.000 RM 3 y,; %igen Reichssc'hat,zsch'einen
unverändert. Hinsichtlich der 'Bewertunlg der
l'Ct'ztereru wird auf das unter C) "Vermö'gens
rechnung" Erwähnt'e hingewiesen.

Zinsen
lufolge der auch noch 1946 geltenden

Zinsenstreichungsv'erordnu-ng bloieben 'Sowohl
i das Kontokol1rentguthaben alsaluch die Spar

einlagen bei der !Landeshypothekenanstalt für
Niederösterreich, Zweigstelle W,ien I, Herren
gasse 10, unveninst. Auch die Reichsschatz
scheine bI,i'eben weiter erträgnislos.

V'erschiedene Konten
'Di'e "Verschiedenen Kontoen" wurden vor

läufig so wie 1945 nach fremden Geldern,
Verwahrgddem und Vomusleistungen weiter
untergeteilt. Si'e umfassen an Ausgaben
Y2.345.66 Sund an Einnahmen 68.973.77 S.

Ver w 'a 1tu n g s k 0 s t e n

Der Auflw,alllid an V.erwaltungskosten s,etz t sich zusammen aus dem
Personalaufwanid in Höhe 'Von . . . . . . S
ulnd dem Saohaufwand in Höhe von . . . . . . . . S

------
insgesamt S

Rücklagen

Die Rücklage, ,die aus dem Vorj'ahr mit . . . . . . . . . . . . . .
übertra,gcn wurde, vermindert sich nach Absch reibung des Verlustes von

Le'ist'ungen

Der Bruttoaufwand an Ruhegiehältern und Versorgungsgenüss'en beEef
s,ichauf . . . . . . . . . . . . . . iS
und vermiill1derte sikh :duroh Ersätze um S

------
auf einen 'SohließEc'hen Aufwand von . S

auf

Die Eflhöh'llillg des Au,fwandes auf dasfasl
Zwtiieinhalbf,ache wurde, wie ,im folgenden
ausgoeführt wlird, verursac'ht durch
1. Steiger:un!g des 5tandesan Wens'ions- und

VersÜ'rgungsparteien. Für 1945 betrug
dieser nur 65 RUlhestandsbeamte !und 81
Hinterbliebene, während die entspl1Cc'hellJdell
Zahlen für 1946 sich a'uf 95 und 97 be
liefen;

Der starke AnsNeggcgenüber dcm Aufwand
im Jiahre 1945 'Von inur 861.76 S erklärt sich
aus dem Umst!and, ,daß dem Amte der nieder·
österreichischen L·andesreg,ieru-ng die von ihm
vorsohußwieisegeleisteten OehaHszahlungen an
odlie der Versorgungskasse zugetei.}ten Beamten
und Angestellten für die Jahre 1945 'Und 1946
rüc.kvergü1tet wurden. Die ·geringfügigie Er
höhung des Sachaufwandes ist au-f ein
\'.V\achsen der überweisungsspesen zurückzu
führ,en. Der Anteil am Oesamtuiffisatz hetr'ug
1.52%. Dieser Satz würde sich bei Berück
sichHgung >der Gehaltslbezüge für 1945, die den
Erfolg dieses Jahres zu belasten gehabt hätten,
auf lliur 0.78% ermäß'ig,en.

S par ein 1 a ,g e 11 U n<cl Wer t pa p ,i .e I' e

Der Spareinl,a,g:enstand: Iblieb mit 226.463.14 S
u'rud der Stand an IWertpapiuen mit Nominale

Nach einer lallfälligen AbsC'hre-ibung der als
Hauptdeckung di,enenden, jedoch kaum reali
sierbaren ReichsschatzsC'hoine würde die Rück
lage noch mit 622.211.54 S dotiert bl'eiben und
wäre durch die lvorhandenen Aktiven gedeckt.

U Tl f a 1:1 für s 0 r ge ika s se
Dioe Wertpapi,ere der seit dem Jaihre 1945

Illicht mehr weiterlgeführten Unfallfürsorge
kasse, es handelt sich um Nominale 50.000 RM
3 y,;%ige R'eichsschatzsC'heine, hefinden ·sich
weit,erhin in ,der Verwaltung der Versorgungs·
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Der buchmäßige Gewinn wurde vor allem durch das Steigen der Umlageneingänge ver
ursacht.

S 1,544.584.02
S 1,361.522.04

S 183.0fl1.98

S 422.452.99
S 462.193.11

S 39.740.12
S 143.321.8fl

11

318.463.08
560.804.64

242.341.56

S 4,029.991.33
S 19.243.79

S 4,010.747.54

s
S

S

S 1,504.125.50
S 1,26fl.777.-

S 237.348.50

1944/II, di,e mit einem aus der reichsdeutschen
Verwaltung angenommenen Kurswert von
3,151.187.50 S e'ingesetzt wurden.

Unt,er den rückst'ä11'digen Umlagenbeiträgen
ist gleichfalls wieder eine F or,derun,g von
44.784.25 S an sieben Gemeinden und ,eine
ßezirkshauptmannS'chaft enthalten, di,l' his 1945
zu Niederdouaugehörten und jetzt im tschecho
slowakischen Oebiet,e liegen. Dieser Be1t!ra,g
vermindert sich duroh Outhaben von zwei

Buchhaltung. Der Rechnungsabschluß konnte
abermals nur auf Grund der tatsächlich vor
gefallenen Gebarulligen ohne Rücksicht auf
eine gebührenmäßige Vorschreihung erstellt
werden, da die Legung eines Voranschlages
aus den gleichen Gründen wi'e 1945 und 1946,
nämlich den vielfach ungeklärten Persol1'al,vcr
hältnissen bei den Gemeinden und Gemeinde
verbänden, den Auswinkungen des Verbots
gesetzes, dem Fehlen einer gültigen Gemeind1e
beamtcndienstordnung usw., wodurch die ße
messung der UmI.agenhöhe und dadurch odi'e
El'mittiung der voraussiohthchen Einnahmen
bzw. Ausgaben auf das äußerste erschwert
wurden, unterMieb.

Zu den Ergebnissen des Rechr1U'ngsab
schlusses ist folgendes anzuführen:

Höhe von
Höhe von

an wü-ksamen Einnahmen 'Ül der
und wirksamen Ausgaben in ,der

somit einem Ahgang von . . .
wird genehmi,gt."

A) Be tri e b s re c h nun g

Das Gewinn-und Verlustkonto zeigt einen Gewinn von
und einen Verlust von . . . . . . .

somit einen Gewinn (Überschuß ) von

B) Kassenrechnung

Die Kassengebarung weist an wirksamen Einnahmen
Lind an wirksamen Ausgaben . . . . . .

somit einen kassenll11äß1igen Überschuß von
8'US.

Die unwirks8me Gebarung hat bei Einnahmen von
Ausgaben von . . . . . . . . . . . . . . .
einen kassenmäßigen Abgang von . . . . . .
um den s>ich der schheßl'iche Kassenühersc'huß auf
vermindert.

C) Vermögensrechn'ung

Das Bilanz'konto weist als Vermögensstand an AkUven
8n P,assiven . . . .. .....

somit als Reinvermögen am J ahresmde 1947
aus.

Bei GegenübersteHung des anfänglichen
Rei11Jvermögcnsam 1. Jänner 1947
von . . . . . . . . . . . . S 3,773.399.04
ergibt s-ich eine Erhöhung von S 237.348.50
welcher rEet'mg dem buchmäßig ermittelten
Gewinn entspl"licht.

Wie in den beiden vorangegangenen Berichts
jahren 1945 und 1946 erscheint unter den
Akt-iven Nominaloe 3,175.000 RM 3 Y;°/oige
Reichsschatzsoheiine, Ausgaben 1942/IV bis

Ich bitte um Annahme dieses Antrages.

PRÄSIDENT (nach Abstimmung): A 11

ge n 0 mm e n.
Ich ersuche den Herrn Abg. M ar c h·

s te i ne r, die Vcphandlungen zu Zahl 249 ein
zu1eHen.

Berichterstatter Abg. MARCHSTEINER:
Hoher L,andtag! Ich habe nameJ1lS des Finanz
ausschusses über die Vorlage der Landes
regierung, hetreHwcJI Versür.gungs'kasse für die
Beamten der Gemeinden und Gemeindever
bände des Landes Niederösterreich, Rechnungs
abschluß 1947, zu beriohten.

für das R'echnungsjahr 1947 erfolgte zum
letzten Male die Verrechnung 'und Rechnungs
legung nach den Grundsätzen -der doppelten

I
~

,
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45.865.63
6.893.06

52.758.69

S 246.452.55

'S 53.066.44

S 193.386.11

S 1,048.104.85
'S 88.150.75

S 959.954.10

S 1,646.794.59
S 1,453.408.48

S 193.386.11

Umlagen der Mitglieder
Im Berichts,jahr wurd1en, so'weit die 'vorhan

denen Unterlag-en es ermöglrrcMen, -die Vor
schmibuI1Igena!uf Gwnd eines 'Satzes von
9 Prozent der ruhegehalts'fähigen Dienst
bezüge an -die Mitiglieder übenmittelt.

Rillhestal11d:s~

Jahr beamtle HinterbH>ebeue Summe

1945 65 81 146
1946 95 97 192
1947 173 110 283
2. Die Erhöhung d~'l- Teuerungsz'UsC'hläge

ülfolge des 1. Lohn- und Preisabikommens
(August 1947).

Stand von 226.463.14 Sauf KontoKorrent
i kontoübertrag,en wurde.

Hinsichtlich der Wertpapiere giH das bereits
unter C) "Vermögens:rechnung" Gesagte.

Zinsen
Zufol~ge der auoh noch 1947 geHenden

ZinsenstrekhungSiveror,dnung bli,ehen sowohl
das Kon:tokonentgJutihaben als auch die Sp.ar
einIage bei der Llandies-HYPolthekenanstaH für
Niederösterrelich, Zweigstelle W,ien I, Herren
gasse 10, lunverziulst. Die Re,ichsschahscheine
blieben weiter erträgnislos.

Ver s c ih i e d e 11 e Ku n te n
Di,e "Verschiedenen Konten" wurden so wie

1945 und 1946 naoh fremden Geldern, Ver
wahrgddern und Vorausleistunlgen weiter
untergeteil t.

Sie umfassen an A'usglahen S 234.468.97
und an Erinnarhmen . . . . . S 18[,671.04

Ver w ,a I tu 'TI, 'g sk 0 s t e n

Der Aufwand an Verwaltungskosten setzt sich zusammen au,s rdiem Per-
sO'11aJ,aufwand in ,Höhe von . . . . . . S
und demSach,<!'ufwand ,in der aöhe von . . . . . . . S

=---:-"'::'"":-~
:insgesamt S

so daß am Ende des Jahres 1947 ein schließlicrher Aufwland von
verblieb.

Leistun,gen

Der Bruttoa'ufwand an Ruhegehältern und Versorgungsg'enlÜss'en belief
sich auf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
und verminderte sich durch Ersätze um . . . . . . . . . . . .

Auf di,ese Vorschreibung -von S 1,507.695.-
und Rückstände aus den Vorjahren von . S 139.099.59
erfol,gten Einzahlung-en <in der Hö'he von . . . . . . .

so daß !am 31. Dezember 1947 :uurein Rückstand von . . . . . . .
verhHeb. :Dieser IBetnagepgiht sich aus dem wirkl'ichen Umlagemückstland
inder Höhe 'vOll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
abzügI.ich der am Ja!hl;eSende -vorhandenen UmlageI1lüberzahlungen in der
Höhe von .

daher ein fahischer Rückstand von

Gemeinden 'Um 1234.50 S ,auf 43.549.75 S. Da
diese heiden Werte kaum r-ealisierbar er
scheinen, wird eine 'allfällige Abschredbung !in
Erwägung zu zi1ehen se'in.

Nachfol,gend die Erläuterung der einzelnen
Posten des R'echnungsabsC'Mussles:

Die St,ei,genung des Aufwandes, um mehr als
das DOPP'elte ,gegenüber 1946 und das Fünf
fache gegen 1945 hat folge11'de Ursachen:

1. Das unten ersdchHiche Steigen der Zahl
derPensionsparteien :

Der höhere Sachaufwand 'ist bedingt durch
den gl'öß,eren Aufwland' an Überweisungs- und
EinzaMungsspesen und ,eine ger,ingfü,gige Er
'höhung der Kosten für Kanzl'eil1llaterial hzw.
Drucksort'en.

Die dem Amte der niederäst,erreichischen
Landesreg:i:enung rückz'uersetzenden Beamten- ,
bezüge für das vierte Quartal 1947 wurden
erst im J<lihr'e 1948 rückvergütet und mußt,en
daih,er wegen Überganges der Verrlechnung
von der doppelten Buchhaltung ,auf die
Kameralistik als Ühergangspost berücksich
ügt werden. Dadurch und außel1diem durch
die Gewähmng von TeuemnrgszuschNi,gen er
,gibt sich der obig,e Aufwand. Der Anteil am
Oesamtumsatz beträglt 1,1 Prozent.

S par ein lag 'e nun dW e rt p ,a pi e r e

Das Spar,einlagenkonto weist am 31. iDezlem
ber 1947 einen Saldo 'von NuHarus, da der
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auf

Rücklagen

Die Rücklage, ,die aus dem Vorjahre mit .
übertragen wurde, erhöht sich nach Hinzurech l1ung eies Gewinnes von

S 3,773.399.0·1
S 237.348.50

S 4,010.747.54

S 3,111.118.82
S 2,341.742.24

S 769.376.58

Abbucl1Ullg auf Grund des
W ä h 'I'U n g s s c hut z ge set z es·

Nach den Bestimmungen des Wähl'Ungs
schutzges:etzes wurde das am !Stichtag, das ist
der 12. November 1947, bestehende Konto
korrentguthaben um ein Viert,el, das list um
257.089 S, gekürzt. Durch die überwä'lzung
der Kürzungau,f die fremden Gelder erfuhr
dieser Betr,ag e1ine Vermi,nderungum 2487.19 S
auf 254.601.81 S.

Auf Grund vorstehenden Berichtes über die
Gebarung der Versorgungskasse im Heoh
nungsjahre 1947 beehrt s'ich der Finanzaus
schuß zu belantragen:

Der Hohe Landtag wolle beschließen:
"Der Rechl1'ungsabsohluß der Versorgungs

kasse für das Rechnungsjahr 1947 mit einer
Gebühr

S 3,175.443.50
S 2,347.948.12

S 827.495.38

S 1,598.870.54
S 1,361.522.04

S 237.348.50

f Li r das Rech nungsj ah r 1948 erfolgte die
Verrechnung 'und Rechnungslegung zum ersten
Male nach den Grunds~tzen der Kamerallistik.
Der RechnungsabscMuß konnte abermals nur
auf Grund der 'tatsächlich vorgefallenen
Gebarungen erstellt werden, da die Legung
eines Voranschlages aus den gleichen Gründen
wie 1945, 1946 und 1947, nämlich den viel
fach ungeklärten PersonalverhäHnissen bei ,den
Gemeinden und Gemeindeverbänden, den Aus
wirkungen des Verbotsges!etzes, dem Fehlen
einer ,gültigen Gemeindebeamtendienstordnung
US1W" auf große Schwierigkeiten stieß.

Zu den Ergebnissen des Rechnungsab
schlussesist folgendes anzufü'hrw:

A) B e tri e b s r e c hn u n g
Der Rechnll'ngsalbschluß ergibt folgend'l's

Bild:

B) Kassenrechnung

Die Kassengeharung weist an wirksamen Einnahmen
und an wirksamen Ausgaben .

som it einen kasswmäß,igen Üherschuß von . . . . . .
aus.

Nach einer allfälligen Abschreibung der als
Iiauptdeckung dienenden, jedoch ka,um real,i
sierbaren Reichsschatzscheine würde die Rück
lage noch mi~ 859.560.04 S dotiert ,bleiben l.l.nd
wäre durch die vorha ndenen AkHven ged~ckt.

an wirksamen Einnahmen inder Höhe von
und wirksamen A'usg,a'hen in der Höhe von

somit einem Überschu!\ von . . . . . . .
wird genehmigt."

Gebühr an wirksamen Einnahmen ....
Gebühr an wirksamen A!usgaben . . . . .

(~aher ein gebührenmäßiger Überschuß von

Unfallfürsorgekasse

Die Verminderung ,des Bargeldbestandes auf
3785,70 S is,t auf die Übel~wälzung der Kür
zung um ein Viertel nach dem Währungs
sohutzgesetz zurückz'l1f,ühren. Die Wertpapiere
der seit dem l'ahre 1945 nicht mehr weiter
geführten UnfaIHürsorgekasse, es handelt sich
um Nominale 50,000 HM 3 )0%ige Reichs
schatzschei,ne, befinden sich weiterhin in der
Verwaltung ,der Versorgungskasse,

Ich biHe um 'Annahme des Antrages,
PRÄSrDENT: ,Es Hegt keine Wortmeldung

vor, wir kommen zur Abshmmung. (Nach Ab
stimlllunrO: Angenommen.

Ich ersuche den Herrn Abg. M a r c h
steiner, die Verhandlung zur Zahl 251 ein
zuleiten.

Berichterstatter Abg. MARCHSTEINER:
Iioher Landtag' Ich habe namens des Ei,nanz
ausschusses üb·er die Vorlage der niederöster
reichischen Landesregierung, betreffend Ver
sorgungskasse für die Beamten der Gemeinden
und Gemeimleverbände des Landes Nieder
österreich, Reohl1'ungsabschluß 1948, zu be
richten.

Aus dem Bericht der Landesregierung an
den Landtag ist folgendes zu entnehmen
(liest) .

•

I,
I
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br'Üokungsbeihilfe im Dezember 1948, vor allem
aher, wie nachstehende AufsteHung z,eigt, in
der starken ViCl"mehrung der Zahl der Ver
sorgulngsberechtigten.

Nachfolgend die Erläutewug der einzelnen
Posten des Rechnungsahs,chius,ses:

Umlagen der Mitglieder
Da ,info ll,g1e des starken Ansteig,ens des Er

forderniss,es für die R'uhebezüge und Ver
sorgungsgenüsse mit dem 'bishefi,gen BeHrags
satz der Kassenmi1tgliecter, der 9 Proz,ent 'Von
dem ruhegehaltsfähilgen Diensteinkommen iihrler
Beamten bzw. Plansielleni'l1haber betrug, nicht
mehr das Auslangen Igefunden werden konnte,
wurde diesler Satz ab 1. Jänner 1948 auf
Grund der am 17. November 1948 erfolgten
Genehmigung durch dlie niederösterreichische
Landesregierung aluf 27 Prozent erhöht. Die
Vorschreibul1Ig an die KassenmHglieder für
1948 enthäH noch Restvorsahreibungen aus
den Vorjahren, die infolge der ungeklärten
Verhältnislse lerst nachträlglich ermittelt werden
konnten.

827.495.38

811.709.96
15.785.42

S 2,449.463.65
S 167.273.51

S 2,282.190.14

s

S 4,010.747.54

S 827.495.38

s
S

S 4,895.077.99
S 56835.07

S 4,838.242.92

S 146.860.58

S 622.516.
S 591.385.-

S 1,213.901.-

S 3,414.812.76
S 3,104.035.53

. S 310.777.23

Jänner 1948

S 3,168.360.21
S 246.452.55

S 333.432.50
S 480.293.08

Leistungen

Der BmttÜ'aufwand ,an Ruhe- und Versorgungsgenüssen beträgt
und vermindert sich durch Ersätze von

auf einenschließlichen Aufw.and von . . . .

Auf diese Vorsduei1bung von
und Rückstände aus den Vorj.ahren von
erfollgten Einz,ahlungen lin Höhe von .

so daß am 31. Dezemher 1948 ein :Rückstand von
vel1blieb.

C) Ver m ,ö gen s re c h nun g

Der Vermögensstand der Versorgungskasse zei,gt am 31. Dezember 1948
an Aküven .
an Passiven . . . . . . . . . . . .

somit als Re:hlVcrmögen am Jahresende 1948
aus.

Bei Gegenüberstellung dies anfänglichen Reinvermögens am 1.
von . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Die unwirksame Gebarung hat bei Einnahmen von
Auslgarben von . . . . . . . . . . . . . . .
einen kassenmäß,j,gcn Abgang von . . . . . . . .

&0 daß sich ein schließliche:r Kassenüberschuß von
ergibt, der sich um d'enanfänglichen Kassenrest von

auf den sClMießhchen Kassenrest von . . . . . . . .
erhöiht.

Ein V,ergl,eioh mit dem Aufwand von 1947
zeilgt ein weikreSJ Ansteigen um rund 140 Pro
z,ent und hat seine Ursachen einerseits in der
Erhöhung der Teuerungsz1uschläge, der flüssig
machung einer Sünderzahlung und Über-

Unter den rück,ständigen Umlagenheiträgen
ist gle:ichf1aHseine forde.rung von 44.784.25 S
an sieben Gemeinden und eine Bezirkshaupt
mannschaft enthalten, die bis 1945 zu Nieder
donau ,gehörlten und jdzt auf tschecho
slOiw,akischem Gebiek hegen. Dieser Betrag
vermindert 'Sich ,durch Guthaben von zwei
Gemeinden um 1234.50 Sauf 43.549.75 S. Da
diese heiden Werte kaum realisierhar er
scheinen, wird eine .allfällige Absc~ibung in
Erwägung zu zilchen s,ein.

ergibt sich eine Erhöhung 'von . . . . . . . . . . . . . . .
Diese Erhöhung setzt sich ,aus folgenden Veränderung,en zusammen:
1. Vermehrung der Aktiven um
2. Verminde~l1Ung der Passi'v,en um ..

daher schließliche Vermögensvermehrung

Wie in den drei vorangeg,angenenBerichts
jahren 1945, 1946 und 1947 'erscheint unter
den Aküven Nomi,nale 3,175.000 RM 3 y,;%ige
Reichssohatzscheine, Au'sg,ahf)n 1942/IV bis
1944/II, die mit ein:em aus der reichsdeutschen
VerwaHungszei,t angenommenen KU'fswert von
3,151.187.50 'S ,eingeslCt!zt wurden.



57.180.37
8.577.61

65.757.98

240.328.68
262.319.98

S 4,010.747.54
S 827.495.38

S 4,838.242.92

S
· .... S

von Kassenmitgliedern aus

umsatz vOln rund 0,8 Proz,ent bewegt siüh also
in sehr geringer Höhe.

Zi,nsen

ZufO!l,ge der WiedereinJührung der Ver
zinsung der Kontokorrenteill'Iage bei d~r

La,ndes-HypothekenanstaH für Niederösterreich,
Zweigstelle Wien I, Heffoet1lg,asse 10, ist ein
Zinseneingang von 7083.29 S zu verzeichnen.
Die Reichsschatzscheine 'waden auch weiterhin
kein Erträgnis ab. .

S 3,175.443.50
S 2,347.948.12

S 827.495.38

50.000 RM 3 Y; °/oi,ge Reiohsschatzscheine, be
finden sich 'weiter in der V'erwaHung der Ver
sorgungskasse.

Auf Grund vors'tehenden Berichtes 'Über die
Oeba!'ungder VersongungskJasse im Rechnungs
jahr 1948 beehrt soich der finaruza.usschuß zu
beantragen:

Der Hohe Landtag wolile beschließen:
"Der Rechnungsabsch'luß dier Versorgungs

kasse für das RechnungSljahr 1948 mit einer
Gebühr

Verwaltungskosten

Der Aufwand an VCl'waHungskosten s'etzt s'ich z,usammen 'aus dem Per-
sonallaufwand in der Hö:he von . . . . S
und dem Sachaufwand inder HÖ1he von . . . . . . . S

------
insgesamt 'S

Fremde Gelder

Vorschüsse

Vorschüs,se wur,den neu gegeben
und rückerhaiJten . . . . . . . .

An fremden Gelodern wurden ,neu eingenommen
und rückgeza1hlt .. . . . . . . . . . . .

In den ,fremden Geldern (Übergangspost,en) sind die Guthaben
Umlageneinzahlungen enthalten.

Rücklagen

Die Rücklage, die ,aus dem Vorjahr mit .....
übertragen wurde, erhöht sich nach Hi,nzurechnung ,des Überschusses vO'n

auf .

· . . . . S 217.973.10
· . . . . S 93.1 03.82

Nebst einer kleinen Ohergangspost enthält I hezüge 1949, die b.ereits im Dezember 1948
diese Post die Vorauszahlungen dlCr Jä'l1l1er- . kassenmäßig durchgeführt wurden.

Naoh einer aHfälligen Abschreibung der als
Hauptdedkung dienenden, jedoch kau'l1l reali
sierbaren Reichsschatzscheine würde die Rück
lage noch nüt 1,687.055.42 S doti,ert bleiben
und wäre durch die vorh:amlenen AMiven ge
deckt.

Unfallfürsorgekasse
Der Bargeldbestand blieb mit 3785.70 S

unverändert. Di'e Wertpapi,ere der seit dem
Jahre 1945 nicht mehr weitergeführten Unfall
fürs,orgekasse, es 'handelt sich um Nominale

an wirksamen ,bnnahmen in dier Höhe von
und 'wirksamen A'usgahen i,n der Höhe von

somit donem Oberschuß von . . . . . . .
wird g'enehmigt."

Die Erohöhung geg,enüber dem Aufwand für
das Rechnungsjahr 1947 von 52.758.69 S ist
durch die El1hö'hung der Teuemngsz,usdl'läge,
der L'eistung von zwei SÜ'nderzahlungen und
durch die info,lge der starken Steigemng des
GeschäHsumfanrges erforderliche EinsteUung
einer Kanzloeikraoft bedi,ngt. Desgleichen trat
eine geringfügige SteIgerung des Aufwandes
für Buchungsspesen und Kanzleimai,erial ein.
Der Anteil der VerwaHungskosten ,am Gesamt-
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Jahr Hu~~~~~~ds- ~;i~~~:,~ Summe Das rapi,de Ansteigen besonder's der Z:ahl
1945 65 81 146 der RuhegehaHsempfänger auf mehr' als das
1946 95 97 192 DoppeHegegenüber 1947 ist z.um gl1ößten
1947 173 110 283 Teil durch dIe Auswirkungen des NS~Gesetzes

1948 370 128 498 1947 hedingt.
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S 3,173.328.68
S 4,387.732.28

S 1,214.403.60

S 4,838.242.92

S 1,214.403.60

S 58.016.34
S 1,272.419.94

S 1,214.403.60

S 4,953.094.33
S 1,329.255.01

S 3,623.839.32

S 1,161.825.53

S 11.557.
S 1,213.901.--

S 1,225.458.--

S 3,229.988.06
S 4,380.256.59

S 1,150.268.53

S 1,932.531.46
S 770.705.93

bis 1944/II, die mit einem aus de'r reichs
deu'tschen VerwaHungszeit angenommenen Kurs
'wert von 3,151.187.50 S eingesetzt: ,wurden.

Di'e Umlag,enforderung in der H'öhe von

den Landtag ist folgendes zu entnehmen
(liest) :

Der Rechnungsabschluß konnte abermals
nur auf Grund der tatsächlich vorgefaHenen
Oebarungen ersteNtwerden, da die :L,egung
eines Voransdh'l,a,ges aus den gleichen Gründen
wie 1945, 1946, 1947 1und 1948, nämHch den
'vielf.ach ung:eiklärtenPersonalverhältnissen bei
den Gemeinden und Gemeindeverbänden, den
Ausmirkungen des Verbotsgesetzes,auf große
Schwieri,gkeiten stieß.

Zu den Erglebnissen dies Rechnungsab
schlusses istfolg,endes anzU'führen:

A) Be tr i e b s r e c h ,n u ng

Der Rechnungsabschluß er,giht folgendes

Billd:

C) Ve r m ö g ,en s r e c h n un g

Wie in den vier voranglegang,enen iBeric'hts
jahren 1945, 1946, 1947 und 1948 erscheint
unter den Aktiven Nominale 3,175.000 RM
3 ~0 %ige Reichsschatzscheine, Ausg,ahen 1942/1V

Hei Gegenü'berst,eHu,ng des anfänglichen Reinvermögens am 1. Jänner 1949
von .
erg/ibt sich eine Verminderung von .

Diese Verminderung setzt, sich aus folgendenVeränderungen z'usammen:
1. Vermehrung oder Aktiven um . . . .
2. Vermehrung derPassi'ven um . . . .

daher schließliche Vermögerusverminderung

Der Vermög,ensstal1'd der Versorgungskasse zeigt am 31. Dezember 1949
an Ak>Nven . . . . . . . . . . . . .
an Passilven . . . . . . . . . . . .

somit an .Reinvermögen am Jahresende 1949
aus.

Die unwirksame Gebarung hat bei Einnahmen von
Ausgiahen 'von . . . . . . . . . . . . . . . .
einen kassenmäßigen Ühersc'huß von . . .

so daß sich ein sohheß.licher Kas,senüberschuß von
ergibt, der sich um denanfängli,ehen Kassenrest von

auf den 'SchließHchen Kassen:r'est von . . . . . . .

e11höht.

H) Kassenrechnung

Die Kassengebarung weist an wirks1amen -Einnahmen
und .atl wirksamen Ausgaben .....

'Som,it einen kassenmäßigcn Abgang von . . . . .

aus.

Gebühr an wirks,amen /Ei'nnahmen . . .
Gebühr an wirksamen Ausga'ben

daher ein ,g,ebü'hrenmäßi,ger Abgang von

Ich bitte um Annahme des Antrages.
3. PRÄSIDENT (der mittlerweile den Vor

sitz übernommen hat): Eine Wortmeldung liegt
ni'aht vor, wir gel,angen daher zur Abstimmung.
(Nach Abstimmung): ,A '111,g e no m me n.

'leh 'ersuche den Herrn Abg. Ma r c h
stein,er, die Verhandl'ung,en zur Zahl 252
ei'nzulei,!ien.

IBeTichterstatter Ahg. MARCHSTEINER:
HO'her Landtag!! Ich habe namens ,dies Finanz
ausschusses üher die Vorlaige ,der niederöskr
reichiscihenLandesregierung, betreff.end Ver
sorgungskas'se f'ür ,die ,ß,eamkn der Gemeinden
und Oemeindeverbände des 'LandeSt Ni,eder
österreioh,Riechnungsabschluß 1949, zu be
richten.

Aus dem BeJ"'icht der Landesregierung an



Verwaltungskosten

283
498
653

76.857.73
11.285.12

88.142.85

S 4,419.833.88
S 120.244.45

S 4,299.589.43

S 3,470.728.66
S 3,216.610.81

S 254.117.85

S 434.443.88
S 431.131.35
S 1,280.105.17
S 18.473.45

110
128
153

173
370
500

S 3,159.951.43
S 310.777.23

1947
1948
1949

Nachfolgend die Erläuterung ,der einzdnen
Posten dies RechnungsabschIuss'es:

Umlagen der Mitgjie,der
Der Beitragssatz VOll 27 Proz,ent· Mieb

unverändert. DIe Vorschreibung an die
KassenmHg,Jieder für 1949 enthaHen noch
Restvorschreihungenaus den Vo rj:a'h ren, die
infolge der !ungeklärten V'erhäHnisse erst nach
träg.Iich ermittelt werden konnten.

Das rapide Ansteigen besondes der Z,ahl der
Ruhegehaltsempfänger gegenüber 1948 ist zum
größten Teil durch die Auswirkungen des NS
Gesetzes 1947 bedingt.

Auch die erstmalige Auszahlung eines
13. MÜlnatsbezuges im Jahre 1949 machte sich
wesentlich ibeme'fkbar.

darin, daß sie, will' unten angefühl"'t, Mehr
zahlungen von Kaslsenmitg.liedern ent'hält.

Gesamt'umsatz het!rägt 0,7 Prozent und muß
als sehr geringfügi,g bezeichnet werden.

. Zinsen

Als Verzinsung der Kontokorrwteinlage bei
,der Landes-Hypothekenans1talt für Niedieröster
reich, ZweigsteHe Wien I, Herrengasse 10, ist
ein Zinseneingang von 13.377.25 S zu ver-

I zeichnen. Die Reiohsschatzscheine warf,en auch
weiterhin kei,n Erträgnis ab.

146
192

Summe

81
97

Hi'l1(er
blieben'c

65
95

Jahr

1945
1946

Leistungen

Der Bruttoaufwand an Ruhe- und Versor,gungsgenüssen beträgt
und vermindert sich dUTC'h Ersätze von

auf einen schließldchen Auflwand von .

Auf diese Vorschreibung vo'n . . . . .
und die Rückstände ,aus den Vorj,ahren von
erfoJ,gkn Einzahlungen in Höhe von . . .

so daß am 31. Dez,elll'ber 1949 ei n Rückstand von
verblieb.

Der Aufw,and an VlerwaHungskosten setzt sich zus.ammen aus dem Per-
sonala'ufwandi Ül der Höhe von . . . S
und dem Sachaufwand in der Höhe von . . . . . . . . S

------
'insgeeamt S

fremde Gelder

An fremden Geldern wurden neu ,eingenommen . . . . . . . .
und rüokgezahH .

An fremden Geldern (Ühergangsposten) wurden neu eingenommen
und r'Ückgez1ahH . . . . .. .

44.784.25 San eine Bezüks:haurptmannschaft
und sieben Gemeinden, die fr·üher zum Ver
waHungsbereich Niederdonau gehörten und
jetzt in der Tschechoslowakei liegen, wurden
wegen der voraussiohtlkhen Uneinbringlichkeit
abgeschrieben. 'Das Guthaben von zwei
tschechoslowakischen Gemeinden von 1234.50 S
wUlue zum t1eilweisen Alusgleich bei den Um
lagen vereinnahmt.

Ein Verg;leich mit dem Aufwand von 1948
zeigt ein weiteres Ansteigen um rund 90 Pro
zent und hat seine Ursachen einersei,ts in der
Erhöhung der TeuerungszuscMäge, ,anders,eilts,
wie nachstehende AufstleHung zeigt, in der
starken Vermehrung der Zahl der Ver
sorgungsbereC'htigten.

Ruhestands-
be'amte

Die auffäillige Steigerung .an fremden
Geldern (Übergangsposten) hat ihren Grund

Die Steigerung gegenüber dem Aufw,and des
Vorjahr,es, der 65.757.98 S betrug, wird beim
Personalaufwand duroh die neuenliche E r
höhung der Teuerungsz'Uschläge und die
infolg;e der bedeutenden Mehrarbeit bedingte
Einstellung VOll drei Heamten, beim S,achauf
wand durch eine Erhöhung der Kosten für
Überweisungsspesen und K,anzleimat,erial, be
dingt. Der Anteil der Verwaltungstkosten am



321.101.13
217.982.41

S 4,838.242.92
S 1,214.403.60

S 3,623.839.32

S
..... S

S 3,173.328.68
S 4,387.732.28
S 1,214.403.60

50.000 RM 3 )I.l%ige Reichsschatzscheine, be
finden sich weiterhin ,in der Verwaltung der
Verso'r;gungsk,asse.

Auf Grund vorstehenden B,erichtes über die
Gebapung der Versongungskatsse im Rechnungs
jahre 1949 beehrt sich der Finanza'usschuß zu
beantr,agen:

Der Hohe Landtag woJlle hescMieß'en:
"DerRechnul1tgsaibschluß der Versorgungs

kasse für das Rechnungsjahr 1949 mi<t einer
Gebühr

selbst, aher auch von der GewertkschaH ,der
Gemeindebedienste,t,en des öHer,en urgiert WUT

den. Jetzt freiEch halben die Gemeinden kleinc
Möglich~eit mehr, zu den Rechnungs
abschlüslsen Stellull!g zu nehmen, wothl :haben
sie aber bekanntlich die Pflicht, entscheidend
zur ErhaUung der Versorg'Ulllgskasse beizu
tragen.

Diese verspätete Vüdage der Rechnungs
abschlüslse zeig1t, wie schon des öftieren, sehr
deutlich di'e Miß'achtung, di,e der Fiu,anz
referent nicht nur dem Landtag, sondern auch
den Gemeinden und der Gewerkschaft ent
gegenbringt. (Landesrat Oenn?r : Wo ist die
Landesregierung?) Oie Leidtr.agenden dieser
Miß:achtung sind d'i1e Gebiets'kö,rpersc'haHen,
vor allem aber die Bediensteten der Gemeindcn,
von denen der größte Teil, wi,e beJ~annt, bis
heute noch nicht pr,agmaHsier't ist. Wi:e sich
das in der Praxis auswirkt, wurde auf ver-

Vo'rsc'hüsse wurden neu gegeben .
und rüC!~erhaHen . . . . . . . . .

Zur Stärkung der anglespannten Kassenllage, di,e diadturch hervor'gerufen
wurde, ,daß UmIalgeneinlgänge von . . . . . . S 3,216.610.81
Leistungen von . . . . . . . . . . . . . . . S 4,299.589.43

gegenüherstehen, wodurch ein kassenmäßi,ger Abgang von S 1,082.978.62

entstand, wurden au,f die Umlagenvorschrei- Betrag 'von 1,128.577.92 S 'Und wupden bei
bungen für das Jahr 1950 Tei1lvorschreibungen fremden Geldern (übergangs,post) verein
in der Höhe von 2,175.079.50 S an di~ nahmt, ,da sie erst im Jahre 1950 gebühl.1en-
K,assenmitgHeder übersandt. mäßiig verreohnet wepden ~öl1!nen.

Die Eingänge daraluf erreicMen einen

Vorschüsse

Nehst einer Meinen Übergangspost ent'hält I bezüge 1950, die herieits im Dezember 1949
diese POSlt di,e Vorausz,ahlungen ,der Jänner- I kassenmäßig diurchg,efÜ'hrt wurden.

Rücklagen

Die Rücklage, di,e aus dem Vorjahr mit .....
übertragen wurde, vermindert sich durch dcn Abgang von

auf .

Nach einer allfälligen Abschreibung der ,a,ls
Hauptdeckung diwenden, aber kaum realisier
baren Reichsschatzscheine würde die Rücktage
110ch mH 472.651.82 S dotiert bleiben und
wäre durch die vorhandenen Akhven gedeckt.

Unfallfürsorgekasse

Der Bargeldbestand blieb mH 3785.70 S
unverändert. Die Wertpapiere ,der seit dem
Jahre 1945 nicht mehr we1itergeführten Unfall
fürsorgekasse, es handelt sich 'Um N omi,nale

an wirksamen Einnahmen in der Höhe von
und wirksiamell AusgiabcllI in der Höhe von
somi,t einem Abgang 'von . . .
wi'rd genehmi,gt."

Ich bitte um A,nnahme dies Antrages.
3. PRÄSliDENT: Zum Wort gemeldet ist

Herr Abg. Pos pis chi 1.
Abg. POSPISOHIL: Hoher Landtag! Mit

der VO'rJage der Rechl1'un,gsabschlüsse der Ver
sorgung1skasse für 1945 und 1949 kann
höchstens, und das nicht einmal, der Formal
pflicht Gwüge gdeistet werden, dem Sinne der
Bestimmungen aber kann auf gm keinen Fall
entsprochen werden, ,denn nur die jä1hrHche
und eheste Vorlage der Rechnungsabschlüsse
der Versorgungs:k3lsse gibt die Möglichkeit,
auf sie Einfluß zu nehmen, 'vor ,allem Einfluß
zu nehmen im Interesse des Landes, der
Gemeindevef,bände und der Gemeinden sowie 
und das i,st sicherhch das Wesentlichste - im
Interesse der Gemeindebediensteten. Es ist
schtließ,liohauch hek,annt: daß die odtem Plenum
nun vorgelegten Rechnul1tgsabschlüss,e von ,den
Oeme:indeverbänden und von den Gemeinden
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schiedenen Konferenzw der Gewerkschaft der
Gemeindebediensteten zum Ausdruck gebracht,
wo festgestellt wurde, daß von den SOOO Ge
meindebediensteten bis heute nur 700 pragm:lti
siert sind. Der Grund liegt vor 'allem darin,
daß die GemeiIiden bisher nicht entsprechend
informiert wurden, wie hoch die Beiträge ein
zusetzen sind, die sie selbst i,n die Pensions
kasse einzuzahlen haben, 'lll1'd welche Ver
pflicht'ungen ihnen von der Verwaltung noch
auferlegt werden.

Dieses Hinaussohleppen der längst fäHigen
Rechnungsabschlüsse Ihatden Gebietskörper
schaften zweifellos unnötige Arbeiten auf
giebürdet, die durch ,die verspMete Vorlage
nicht erledig,t werden konnten, was keineswq~s
zur Vereinfachung der Verwaltung beigetragen
hat. Nicht weniger zur Unsicherheit der
Gemeinden in PersünaHr,agen trägt die Tat
sache bei, daß die Versorgungskasse 110ch
immer nach den vom Reichsstatthalter Jury
im Jahre 1942 diktierten Satzungen geführt
wir,d. Diese schreiben den beteiligten Gemein
den wohl vor, zur Erhaltung der Versorgungs
kasse beizutmgen,aber es ist sehr bezeichnend,
daß selbst diese faschistische Verordnun1r vor
sieht, daß der Red1l1ungsabschluß jä11l-1 ich
einem Beirat, der sich aus Mitgliedern der
Gemeinden und ,des Landes zusammensetzt,
vorzulegen ist. Obwohl seit der Ära Jury und
Parteigenossen sechs Jahre verstrichen sind,
hat sich in den entscheidenden PunkteIl der
S,atzungender Versorgungskasse nichts ge
;indert, was viel mehr als alle Beteu'erungm
ein Beweis dafür ist, daß in diesem Ha,use dei'
fasC'histische Geist immer noch der gleiche
gebl1ifhen ist Die Ausrede, daß man aus
diversen Schwierigkeiten die Satzungen nicht
ändern ko,nnte, kann dadurch widerlecrt wer
den, daß ,dem kurz vor den ferien de; Land
tages eingebrachten Entwurf ei'ner !leuen
Satzung für die Versorgungskasse nicht allZU
sehen war, daß er nicht aus der KallZlei des
vormaligen Reic1lsstaHhaHers gekommen ist.
Nicht nur, daß er die for;derungen der
Gemeinden und vo'!- aHcm &r betroffen':n
Gemeindebediensteten nach Mitsprach2Techt
gröblichst mißachtet, ist er auch ein Muskr
heispiel dafür, wie die Personalpolitik aller
Gemeinden nach faschistischen Grundsätzen
geregelt werden sO'll.

Aus den Rechl1'ungsabschlüssen geht aher
auch hervor, daß die Umlagepflicht der
Gemeinden im Jahre 1949 immerhin schon
27 Prozent der Gehä:lter beträgt, was für die
Gemeinden eine k.aum tragbare Belastung dar
stellt. Wieder ein Beweis m0hr dafür, daß sich
weder die bisherigen Satzungen noch die Lei
tung der Versorg'llngskasse bewährt habel1.

Dazu kommt die immer schlechter werdende
wirtschaftJicheul1d damit auch fmanzi·eUe Lage
der Kasse, die sich unter anderem auch
dadurch erweist, daß die njederösterreichis~lle
Versorgungskasse zuwenig Bargeld hat, um
am 1. Dezember die Ruhegehälter, die Witwen
pensionen, die Unterstütlilll1gsheiträge sowie
die Hälfte des 13. Monatsgehaltes ,auszu
zahlen, so daß sie jetzt schon die Umlagen
für das Jahr 1952 den Gemeinden vorschreibt
in cler r-[offnung, zumindest Teilbeträge bi~
zum 1. Dezember dieses Jahres hereinzu
bekommen.

Die Rechnungsabschilüsse zeigen also deut.
lich, daß der bisherige Weg der finanzierung
der Ruhe- und Versorg'll'ngsgenüsse nicht
weiter beschritten werden kann, aber ,auch von
den Gemeinden nicht weiter beschritten werden
wird, weil die 'ohnehin schon stark belasteten
Oemei,ndefinanzen, wie wir ja alle wissen, keine
weitere Belastung mehr ertragen. Es ist da.her
unverständlich, daß die Neufassung der
Statutcn nach wir:k'lichdemokratischen Grund
sätzen immer wieder hinausgeschoben wird.
rs ist dabei ganz klar,daß die Versorgungs
kasse ihren Zweck nur ,dann erfüllen wird
wenn die Verwaltung den Gemeinden selbst
überlassen bleibt und \VCl1n die Gemeinde
bediensteten, die auf eine gesicherte Alters-

\' versorgung einen Anspruch haben, auch in der
Verwaltung das Mitspracherecht bekommen,
so wie es auch von der Gewerkschaft gefordert
wird. Selbstverständlich muß die Einrkhtung
einer Versorgungskasse allen Gemeinden und
auch allen pm,gmatisierten GemcindBbediensteten
ohne Rücksicht auf deren Weltanschauung zur
Verfügung stehen. Es dem fach referenten zu
üherlassen, eillzelne Oemeindebedienskte von
den Vorteilen einer demokratischen Versor
gungskasse auszuschließen, wie es der hefieits
\eröffentlichte Entwurf ermögilicht, ist voH
kommen ausgeschlossen. Es bleibt daher die
Notwendigkeit offen, dem Landtag ehestens
einen Entwurf nach wirklich demokmtischen
Grlllldsätzen vorzul,egen, damit die Gemeinden
11 nd Gfmei ndebecliensteten ehestens der Vor
teile einer VersO'rgungskilsse mit dem erwar
teten Las,tenausgleichund der Sicherstellllng
der Altersversorg'llllg für die Gemeinde
bediensteten teilhaftig werden.

Der Linhblock erklärt sich nicht in der
Lage, den Anträgenc1es f'inanzausschuss,es zu
zu Shl11111 en.

'l. PRÄSIDENT: Zum Wort ist niemand
mehr gemeldet. (AbstiIllIllUIl,C:): An gen 0 m·
mc 11.

Ich ersuche die Frau Abg. Ce rn y, die Ver
handlung zur Zahl 253 einzuleiten.

Berichterstatter Yrau Abg. ClRNY: 1[ohl'r
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Landtag! Ich habe namens des Schulaus
~,chusses über die Vorlage der niederöster
reichischen Landesregierung, betreffend dic-E r
richhlug einer Hompt'Schule in Drasmhofen,
Abänderung des Gesetzes vom 30. Juni 1950.
LGB!. Nr. 40 aus 1950, zu berichten.

Wie Ihnen erinnerlich ist, wnrde im Juni
vorigen Jahres beschlossen, unter andeTen
I-Iauptschulen auch in Steincbrunn eine Haupt
schule zu erricht'en. Als man zur Verwirk
lichung ,dieses Planes schritt, ist jedoch fest
gestellt worden, daß der Baugrund, auf dem
die Hauptschu:le ef'ric,htet werden sollte,nicht
auf dem Oemeindegebiet von Steinebrunn, son
·üern von Drasenhofen liegt. üazu kommt noch,
.daß die größere Anzahl der Schüler aus
Drasenhofen kommt.

Ich erlaube mir daher namens de's Schulaus
schusses f01genden Antrag zu unterbreiten
(liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:
,,1. Der vorliegende Gesetzesentwurf (siehe

Landesgesetz vom }(j. November 1951) wird
genehmigt.

2. Die Landesregierung wird angewiesen.
wegen Durchführung dieses Beschlusses das
Erforderliche zu veranlassen."

Ich bitte Sie, diesen Antrag des Schul aus
schusses anzunehmen.

3. PRÄSIDENT: Zum Wort ist niemand
gemeldet, wir kommen zur Abstimmung.
(Nach Abstimllllll1r:.· üb~r den Wortlaut des
Gesetzes, Titel lind Eingang: des Gesetzes,
über das Gesetz als Ganzes sowie über den
Antrar:.· des Seim/ausschusses): An ge
nommel!.

Ich ersuche den Herrn Abg. Kr ein e r, die
Verhandlung zur Zahl 262 einzuleiten.

Ber'ichterstatter Abg. KREINER: Hoher
Landtag! Ich hahe namens des Schulaus
schusses über die Vorlage der ni:ederöster
1eichischen Landesregierung, hetreffend den
Dienstpostenplan 1951 /52 für die gewerblichen
Berufsschulen in Niederösterreich, zu berichten.

D-er vorliegende Diemtpostenplan erstreckt
sich auf 78 Berufsschulen mit insgesamt
586 Klassen, ·davon sind zehn Landesberufs
schulen in sechs Berufsschulorten. Bei eler
Erstellung des Dienstpostenplanes wurden die
Schülerzahlen bei Beginn des zwei tell
Semesters des Schuljahres 1950/51 zugrunde
gelegt. Der Schülerdunhschnitt im 'heurigen
Jahr beträgt pro Klasse 26. Dieser Dienst
postenplan weist gegenüber dem Dienstpostl'n
plan 1950/51 einige Änderungl'nauf: Die
Klassenzahl hat sich info'lge Sinkens der
Schülerzahl um 98 verringert, die Schiilerzahl
ist um 1823 auf 15.208 gesunken. Die Zahl
der praglllatisiertcn hauptamtlichen Dire,ktorl'1l

der Entlohnungsgruppe L 2 ist gleichgehlieben.
Die Zahl ,der v,ertraghchen Leiter der Ent
lohnungsgruppe I LI 2 wurde um einen ver
mehrt,und zwar ist für die Landesberufs
schule i,n Krems nunmeh'1- eineig,ener Leiter
vorgesehen, da ,diese Schule VOll der all
gfmeinen Berufsschule räumlioh I~trennt ist
und außerdem einen g,anzanderen fachtypus
beinhaltet. Die Reduzierung der nebenamt
lichen Leiter der EnHohnungsgruppe I L 12
von 65 auf 57 ergi:htsich aus der Stillegung
von acht Berufsschulen. Die haupt,amtlichen
pragmatisierten Direktorstellvertrder ,der Ent
lohnungs,gruppe L 2 sind gleichgeblieben. Von
den vertraglichen BerufsschuHehrern der Ent
lohnungsgruppe I L I 2 sind 25 z:ur Pragmati
siuung vorgeschlagen, so daß nunmehr 51
pragmatisiene Berufsschullehrer der Ent
lühnungsgruppe L 2 vorgesehen sind.

Diese 51 pragmatisierten Berufsschullehrer
stellen funclein Drittel .der in Verwendung
stehenden hauptamtlichen Berufsschullehrer
dar. Die Zahl von 102 verü,aglichen Berufs
schullehrern vermehrt sich um di,e für den
Intematsbetri'eb in den Landesberufsschulen
notwendigen zwölf fachschullehr1er, da der
Internatsbetrieb neben dem Unterricht auch
einen Erziehungsdienstnotwendig macht. Die
zwölf vertraglichen Berufsschullehrer verteilen
sich auf die Landesberufsschulen wie folgt:
Stod:~rau 6, Lilienfdd 2, Waldeg,g 2, Krems 2.
I n den Landesherufsschulen St. PöHen und
Schrems wird infolge des noch kl~inen Um
fanges dieser Schulen das Auslangen mit den
\'orhandenen LehrhäHen gefunden.

Schließlich ergibt sich noch eine Ver
ringerung der nebenamHichen und nebwberuf
lichen Berufssoh'ul:khrer der Entlohnungs
gruppe II L 12 von 439 auf 417. Diese Redu
zierll\ng ist auf die rStHlegung von acht Berufs
schulen und auf den Rückgang der Schülerzahl
überhaupt zurückzuführen. Beim Dienstposten
plan 1950/51 behug die Zahl der nebenamt
lichen und nebenberuflichen Unterrichtsstunden
rund 1400, während dem Dienstpos'ten
plan 1951/52 eine Zahl von rund 1600 Unter
richtsstunden ZlIigmndeliegt. Demnach weist
der DienstpoS'tenplan 1951/52 auf: 15 haupt
ill11tliche Direktoren der EnHohnungs.gruppe L 2,
15 davon n'1i:t Zulage gemäß Paragraph 40,
3 vertragliche Leiter, 3 da'von nüt ZIl\],age,
57 nebenamtliche Leiter, 57 davon mit Zu
lage, 2 hauptamtJ.ich pragmatisierte Direktor
stellvertreter, 2 davon mit Zulag;e, 51 prag
matische BerufssohuHehrer, 51 davon mit Zu
lage, 114 vertragliche Berufsschullehrer, 90
davon mit Zulage, 417 nebenamttliche und
nebenberll\f1iche Bel1ufsschuUehrer, 386 davon
mit Zulage. Auß·erdiCm sind noch sieben faeh-
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inspektoren vorgesehen, die jedoch vom Bund
ernannt und bezahlt werden, daher im Dienst
postenp[,an nic'ht enthaHen sind.

Ich möchte betonen, daß dieser üiel1stposten
planentwurf natürlich im Einvernehmen mit
dem Landesschulrat für Niedepösterreieh und
mH dem gewerblichen Berufsschulrat für
Nieder'österreich sowie mit der Gewerkschaft
der öffentlichen Angestellten erstellt wmde
und die Zustimmung aUer dieser Stdlen fand.

Ich stelle daher nochmals im Auftrage des
Schulausschusses foligenden Antrag (liest):

Der Ho'he Landtag wolle beschließen:
,,1. Der voriliegende Dielllstpostmplan 1951/52

für die ,gewerbEehen iBemfsschulen in Nieder
öst,erreich wird ,genehmigt.

2. Die Landesregierung wird beauftragt,
wegen Durchfiihmng dieses Gesetzesbeschlusses
das Erforderliche zu veranlassen."

Ich bHte um Annahme des Antrages.
3. PRÄSIDENT (nach Abstimmung): A n

g'e n om me n.
Ich ersuche den Herrn Abg. Dr. S te i n

g ö t t er, die Verhandlung zur Zahl 254 ein
zuleiten.

BeriC'Merstatter Abg.STEINGÖTTER:
Hoher Landtag' Ich habe namens des Ver
fassungsa:usschusses über die Vorlage ,der
niederösterreichischen Landesr'egiewng, be
treffend Orts!gemeinde Ybbs, VerwaHungs
bezirk Melk, Änderung des Ortsnamens, zu
he richten.

Seit 20. Mai 1951 ist die Station YbbS
Kemme1lhach in Ybbsan der Donau um
benannt. BegreifliC'herweis,e steHt nun ,die Ge·
meinde Ybbs das Ersuchen, die Stadt ebenf'alls
Vbbs an der Donau zu benennen. Sämtliche
in Betracht kommenden Stellen 'und Behörden
haben diesem Ersuchen zugestimmt, und der
Verfassungsausschuß stellt daher folgendcn
Antrag (liest):

Der Hohe Landtag woHe beschließen:
,,1. Die Änderung dies Ortsnramens der Ort

p;emeinde Ybbs im Verwa.ltungshezirk Melk in
Ybbs an der Donau ,wird gemäß Paragraph 1
des Gesetzes vom 17. Juni 1926, LGB!. Nr. 145,
genehmigt.

2. Die Landesregierung wird beauftragt,
wegen Durchführung des ,Beschluss,es das Er
fopderliche Z'll veranlassen."

Ich bitte um Annahme des Antrages.
3. PRÄSIDENT (nadl Abstimmung): A n

genommen.
Ich ersuche dcn Herrn Abg. S t a n g I e r,

die Verhandlung zur Zahl 258 einzuleiten
BericMerstaHer Abg. STANGLER: Icb

hilbe namcns des VerfasS'ungsausschusses über
dcn 'Bericht und Antrag der niederöster
reichischen Landesregierung, betreffend die

Wiedererrichtung des BezirksgericMes Pögg
stall (Reso:Jutionsantrag des Abg. Nagl vom
29. März 1950, elfte Sitzung, zweiter Ver
handlungstag über ,das Budget 1950), zu
bertichtcn.

Der Landtag von Ni,ederösterreich hat in
seiner elften Sitzung am 29. März 1950 di':
Landesregierung aufgefordert,die Wieder ..
errichtung der Bezirkshauptmannschaft und
des Bezirksrg;erichtes in Pöggstall durchzu
führen bzw." zu veranlassen. Die niederöster
reichische Landesregierung 'hat in ihr,er
Sitz1ung vom 22. Dezember 1950 beschlossen,
in Pöggstall eine Expositur ,der Bezirkshaupt
mannschaftMdk zu errichten. Diese 'Expositur
hat bereits am 1. März 1951ibre Täti~keit

aufgenommcn.
Bezüglich der Wiedererrichtung des Be

zirks1gerichtes Pög!gstal1 hat der Herr 'ß'undes
ministrerfür Justiz auf eine h. ä. Anfrage
folgendes eröffnet (liest):

"W,egen Wiedener'Öffnung des derzeit nur als
Amtstagsgericht dureh das Bezirksgericht
Melk betreuten, seit 1. J nli 1943 stillgelegten,
aber nicht aufgel,assenen Bezirksgerichtres
Pöggstall wurde seit Jänner 1946 dureh die
interessierten Gemeinden dies Gerichtshezirkes
,wiederholt an das Bundesministeri'llm für
Justiz herangetreten. Die Zahlcn der aus
di,esem Gerichtssprcngel angdal1enen Ge
schäftsstücke, die PersonalverhäHnisseund
damit zusammenhängend die allgemeine Ten
denz, größere Gerichtssprengel mit einer mt
sprechenden Anz,ahl von Personal zu schaffen
und kleinere und kleinste Gerichte, welche
höchstens mit eInem Hichter besetzt werden
könnten, sofern dies die Verkehrsverhältnisse
zulassen, nicht mehr zu reaktivieren, er,gaben
keine Mögl,ichkeit, die beim Bezirksgericht
Pöggstall anfallenden Agenden anders als
seit dem Jahre 1943 durch das Bezirksgericht
Melk entwed'er an dessen Amtssitz oder an im
Markt Pöggstallabzuhaltenden Amtstagen zu
beso!rgen.

Dies wurde schon am 21. Juni 1946c!er
Landeshauptmannschaft zu deren Geschäfts
zahl Pr. 134-~I-1946mitgreteilt. In 'gleioher
Weise wurde auC'h der Standpunkt der Justiz
verwa.Jtung der am 3. August 1946 ein
schreitenden Landesparteileitung Niederöster
reich der ÖVP bekanntgegeben.

Dem Bürgermeister des Marktes 'Pöggstall
\\ urc!e s,eitens des Oberlandesgerichtspräsidiums
mit Zustimmung des BUl1Idesmi'11isteriums für
Justiz im Juni 1948 der Sachverhalt in gleicher
Weise zur Kenntnis gebracht.

Dessen neuerJ.iches Ansuchen vom 9. Fe
bruar 1950, unterstützt durch eine am
1U. februar 1950 beim Oberlandesgerichts-



22 Landtag von Niederö"lerreich. IU. Se'3iSion dEr V. Wahlperiode. -- 2. Sikung am 16. November 1951.

präsidenkl1 in Wien erschielh'n'e, aus acht 5 Prozent der Dienstposten des nichtrichter-
Bürgermeistem ,dies Gerichtsbezirkes Pöggstall lichen Personals einzuziehen, womit die Ver-
bestehende Deputation wurdcnach trtcilung lIendung dess'elbcn bei kleineren Gerichten mit
der Zustimmung des Bundes11linisteriullls für nur teil weiser Ausnützung ihrer Arbeitskraft
Justiz durch den Oberlandesgerichtspräsi- immer untunlicher wird.
denten dahin erledigt, daß die Personalverhält- Dazu kommt weHer, daß bei Wiedereröffnung
nisse im justiz'ressort eine Wiederleröffnung des des Bezirksgerkhtes Pöggstall dier Rechtszug
Bezir;ksgerichtes nicht zulassen und das von diesem nicht mehr wie derzeit an das
Bundesminist'Cifium für Justiz sich eine neuer- Kreisg,ericht St. Pölten, sondern an das Kreis-
liehe Prüfung der diesbezüglichen Maß.nahmen gericht Krems ginge, zu welchem die Parteien
zu einem späteren Zeitpunkt vorbehalte. nur mit viel größerem Zeitaufwand gelangen

Am 19. November 1950 haben die Bür,gcr- und was zum Teil, soweH sie infolge ihres
meister von 21 der 22 Gemeinden des Gerichts- Wohnsitzes mit der \Vestbahn über Melk zum
bezirkes eine dem Kreisgerichtspräsidenten VOll Gerichls'hof reisen müßten, dies sogar über
Krems und Herrn Nationalrat Appel zur St. Pölten geschehen ·müßte.
Weiterlei'hlng an das ßund€sministeriulll für Weiter sind die im Schloß in Pöggstall
J ushz überreichte Resoilution beschlossen, in gelegcnen, bis zum Jahre 1943 als Amts-
welcher sie unter Hinweis auf die nunmehr VOll lokaliüiten des Bezirksgerichtes benützten
delI' niederösterreichisohen Landesregier,ung In [üullle seit Jahren von allen f:inrichtungs-'
Pöggstall errichtete f:xpositur der Bezirks- I-':'cgcnständen entblößt und derart beschaffen,
hauptmannschaft Melk aus wirtschaftlichcn daß sie schon vor über 40 Jahren alsunzu-
und verkC'hrstechnischen Gründen neuerlichclie länglich bef'unden wurdenu'1l'dd'as damalige
Wied1ereröffnung ,des Bezirksgerichtes ver- k k. Ärar das GrundstückE.-Z. 84 KG. Pögg-
lan,g'ten. staB z,wecks Aufbaues eines Oerichtsgebäudes

Nach den sich auf die nun achtjährige Lr- ankauHe. Es müßte also derzeit cntweder eine
fahmng und auf die eindeuhgen Register- grundlegende Reparatur und ein Umbau der
zahlen stützenden Darstellungen der unter- Räume im Schlosse Pöggstall mit sehr be-
steHten Geriohte besteht nich der geringste : deutenden Mitteln vorgenommen werden, da
Zweifel, daß das Bezirksgericht PÖlggstall, wenn naturgemäß der Bau eines eigenen Amts-
es wi,eder eröffnet würde, das kleinste Bezirks- gebäudes für dieses Zwer,ggericM bei ,der finan-
gericht im Wiener OberlandesgerichtssprengC'1 zieHen Lage 'dc3 ßundes in absehbarcl- Zeit
wäre, welches höchstens nlit einem Richter und überhaupt nicht in frage kommen kann.
ein bis zwei Kanzleikräften besetzt werden SchHeßlich hat ,das Bezirksgericht Melk im
könnte, wobei der Richter kaum ,drei Tage in Jahre 1950 in Pö,ggstall 43 Geric'htstage ab-
der Woche oder drei bis vier Stunden an a11el1 gehalten und dabei alle nicht ganz besonders
Wochentagen beschäftigt wäre. Im Jahre 1950 dringlichenul1'd unaufsdliiebbaren fälle aus
sindl aus diesem Gerichtssprengel nur 100 Ab- dem Bczir'ke erledigt, so daß nur verhältnis-
handl'llngss,achen, 150 Übertrebungsfälle, 52 mäßig wenig Rechtsuchende aus den 22 Ge-
Proz'eßsachen und 199 Grundibuchtag,ebuch- meinden des PöggstaHer Gerichtsbezirkes
zahlen angefallen. Dieser Anfall ist so gering, zwischen den Amtstagen nach Mdk kamen.
daß die Bes'ieHung eines eigenen Richters und Damit ist aber auch die UnstichhältigkeH des
die Zuteilung von Kanzleibeamten, ·d al'unte l' geltend gemachten Arguments der Schädigung
eines Grundibuchführers, aus personaliech- der Hand:,l- und' Gewerhetreibendem und der
nischen und fina'nzpoIitischen Gründen ul1l'cr- Verdorfung des Gerichtssprengels dargetan,
tretbar wäre. Dazu kommt, daß die Verhält- IHleher übrigens, wie aus dem Amtskalench:'L"
nisse sich gegenüber den Vorjahren noch für das Jahr 1950 hervorgeht, aus Gemeinden
zuungunsten der positiven f:rledigung d'l\' lllit einer timvohnerzahl von 96 (fils,endorf),
Ansuchens der betreffenden Gemeinden ver- 112 (Pömmerstall), 150 (Neudorf) bis 86()
schobenhahen. Einerseits haben sich nämlich (Pöggstall), also doch 'wohl zumaHer:größten
die Verkehrsverhältnisse seither derart ge- Teile nur aus Dörfern besteht, ,an cleren wirt-
bessert, daß täglich fünf Autobuspaare scllaftlichcr Struktur und Einwohnerzahl s,ich
zwischen Pöggstall und Melk verkehren und Wühl auch nichts ändern dürfte, wenn in
neben ,der großen Rollfähre noch ein Winkr- Pöggstall anstatt nur an Amtstagell dcwn an
schiHeisbrecher den im Jahre 1950 nur ein drei \X/ochentagcn ein Richi'er anwesend ist.
einziges Mal wegen Reparaturarbeiten, und d~l Unter diesen Umständen kann daher derzeit
auch nur drei Stunden lang, unterbrochenen noch weniger als vordem an eine Änderung
Verkehr über die DO'llau vermitteln. Anderseits des bisherigen Zustandes gedacht werden.
sind nach den Bestimmungen der Bundes- Das Bundesministeriulll für Justiz bedauert
finanzgesetze 1950 'Und 1951 alljälulich cLlhel", derzeit der Anregung des niederöster-
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reichischen Landtages nicht l1~ihcrtr('ten zu
können"

Der V('rfas~,'ungsausschuß hat sich in seiner
letzten Sitzung mit diesem Bericht beschäftigt
uud stdlt folgCl1iden Antrag (liest):

Der 1~lohe Landtag wolle beschließen:
"Der Bericht der niederösterreichischcn

J.andesiregi,erung üher ,die Angelegenheit {Ier
\X!iedererrichtlll1g der Bezirkshauptmannsch elf t
und des Bezirrksgerichtes Pöggstall wird zur
Kenntll isgellommen."

Ich bitte clcnHerrn Vorsitzenden, über diesen
Alltr,ag des Verfassungsa ussch us~e,.; abstimmen
Z'll lassen.

3. PRÄSIDENT: Zum Wort ist IIerr
Landesrat 0 e nn e l' gemeldet

Abg. OENNER: 1I01ler Landtag! Wieder
einmal komnl!; ein Antrag, der vor langer Zeit
in diesem Hau~e einstoimmig beschlossen \Vor~

den ist, zu uns zurück, und zwar sozusagen
zu dem Zweck, um ein Begräbnis dritter
Klasse zu erhalten. Diese Sachlage ist nicht
neu, denn wir haben es schon sehr oft erlebt,
daß Anträge gestellt und auch einstimmig
angenommen worden sind und daß sogar auch
Propaganda damit gemacht worden ist. Dann
ist irgendeinmal ein Bericht gekommen, in dem
sich die Hohe Landesregierung beehrt, den
Antrag zu stellen, den Bericht zur Kenntnis
zu nehmen. Der Landtag hat leid,er dies'.'
unzulängEchen Berichte immer zur Kenntnis
genommen.

Hier handelt es sich um einen besonders
krassen Fall. Vor <:ineill'halib jahren ist der
Antrag angenommen worden, daß in Pöggstall
die Bezipkshal1'ptmannschaft und das Bezirks
gericht wieder errichtd wel'dell. In Pöggstall
ist laut Beschluß der Landesr<:gierung vom
1. März dieses jahres eine Expositur der Be~

zirkshauptmannschaH Melk eröffnet worden.
Was nun die Wiedeirerrichtung des Bezirks~

gerichtes anlangt, so ist das <eine Angelegell~

heiot geworden, die 'hoffentlich 'heute erledigt
wird. Die Frage ist nur, wie lange sich noch
der Landtag diese Behandlunggdallen läßt.
Im wesentlichen oder eigentlich überhaupt ent
hält der ganze Bericht ,der Landesregierung
nichts anderes alls den Berkht des I-Ierrn
Justizminiskrs, in dem dieser auf eine hier
iimtliche Anfrage seine Argumente ,,'eröffnet",
anstatt, was gescheiter gewesen wäre, das
Bezirksgericht wiecler zu eröffnen. Man muß
sich aber diese Argumente doch etwas genauer
anseheI!. Vor allem mokiert sich der j'llstiz
minister darüber, ,daß die WaldviertIer Dick~

schädel nicht nachgeben wollen; er habe den
Bürgermeistern schon hundertmal den Sach
verhalt erklärt und gesagt, daß es einfach
nicht angehe, dal) man wegen 6000 Telden
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jL'tzt ei1\eigwes Bezirksgericht errichte, rauch
wen!1 es einmalhestanden habe. [r erklärt
weiter, daß auch die Personalpolitik dag1egell
spriC'ht, mit einem Wort, es spricht alles
dagegen und alles kann mit ganz eindeutigen
Z'ahlen bewiesen werden. Das Justizminister-ium
hat alle Register aufgezogen, um zu bewei,sen,
daß der Herr justizminister wo>hlam besten
wisse, was den Bewohnem des Bezirkes Pögg
stall nützt, diese wollen ihn aber nicht hören
unu beharren trotz der Klarstellung des Sach
verhaltes darauf, ein eigenes Bezirksgericht zu
erhalten. Im Bericht des Herrn justizministers
sieht z. B.auch, daß, wenn in Pöggstall das
Bezirksgericht errichtet wer,den würde, das
Berufungsgericht das Kreisgericht Krems wäre
und daß dann die betroffenen Parteien zum
Teii über SI. Pc}lten nach Krems fahren
müßten. Das ist aber nicht wa1hr, denn jeder
mann weiß, daß die Sache viel einfacher zu
lösen wär'e, nämlich dadurch, ,daß halt der
Berufungsrichter einmal in der Woche nach
Pöggstall fährt. Der gelT ]ustizminister
Dr. Tschadek hat überhaupt keine Mühe
gescheut, zu heweisen, wie lunrecht die Pögg
staHerhaben une! wie recht er hat! Er hat
sogar den alten Amtskalender des jahres 1950
angesohaut und dort gdunden, daß es in
diesem Bezirk Dörfer gibt, die kaum 200 Ein
,vohner haben und daß auch Pöggstall selbst
kaum mehr als SOO Einwohner <hat Und er
schreiht auch noch daZrU, daß sich die Ein
wohnerzahl auch nicht ändern würde, wenn
Pöggstall ein eigenes Bezirrksgericht hätte.
Was wollen also die Pöggst,aller eigentlich?
Der rlerr Minister fügt also zum Schaden
auch noch den Spott ,dazu! Man muß über
haupt sagen, der Bericht des Herrn ]ustiz~

ministers ist ein Sammelsurium von Blödsinn
und Hochmut! Er steht auf dem Standpunkt,
die Gescherten bl'auohen kein eigenes IBe:zhlks
gericht! Die Wahrheit ist aber, daß dort ein
sehr ~unwigsames Gelände ist, daß es dort
weit entlegene Dörf'er und Einzelgehöfte gibt,
(~aß die Verkehrsverhältnisse sehr schliecht sind
und daß es sich zumeist um eine bäuerliche
Bevölkerung handelt, die sich schwer plagen
muß und die Wirtschaften hat, deren Ertrag
zum Leben zuweni,g lund zurm Sterben ]caum
zuviel ist. Wenn daher diese Leute zwei Tage
au,:bleiben müssen, um zum Bez'il'!1csg,eriC'ht
kommen zu kÖl1Inen, so bedeutet d<J.s für sie
einen großen Schaden. Es wäre durchalUS
denkbar, daß man dort ein Bezirrksgericht
errichtet; ,die jrUrstizverwaltung soll haH wo
amh~rs sparen, es gibt dazu Möglichkeiten
genug! Dieses Bezirksgericht könnte eine rwirk~

liche BeratungssteUe sein, in der einmal
gezl,jgt werdenköllnte, daß die justiz nicht
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immer nur mit öem Schwerte droht, sondern
daß der Bevölkerung dort wirklich geholfen
wird.

Eine andere Sache ist die, ob der Ltndtag
sich es weiter gefallen lassen wird, daß auf
seine Anträge einmal übenhaupt keine Ant
wort kommt, ein anderes Mal eine Antwort
kommt, in der die Landesregierung berichtet,
daß sie dort und dorthin geschrieben hätte
und ihr von irgendwo irgend etwas eröHnet
wurde, was sie dann dem Hohen Landtag zu!r
Kenntnis bringt. Man muß doch annehmen,
daß die Abgeordneten, welche Anträge st,ell('n,
diese auch ernst nehmen. Dann müssen s,ie
aber auch darauf seüen, wie sie behandelt
werden.

Ich gl,aube, ,daß der Landtag - insbesondere
die WaldvierHer Abgeordneten der beiden
Pail"teien - sich mit der Bevölkerung von
Pöggstall solidarisch 'erklärt und diesen Bericht
nicht zur Kenntnis nimmt.

PRÄSIDENT: Zum Wort gelangt der
Herr Abg. N ag I.

Abg. NAGL: Hoher Landtag! Seit dem
Jahre 1945 ist es immer der Wunsch der
Bevölkerung von Pöggstall und Umgehung,
daß in Pöggstall wieder ein Bezirksgericht
errichtet wird. Wä'hrend der Kriegs}ahre hat
man PöggstaH alles weggenommen, die Be
zirkshauptmannschaft, das Bezirksgericht, das
Grundbuch, das Finanzamt 'll'sw., so daß
Pöggstall fast zu einem Dorf herunter
gesunken ist. Der Bezirk Pöggstall umfaßt
22 Gemeinden, ist fast mitten im südlichen
Waldviertel gelegen und von vielen N alur-

. schönheiten umgeben. Der Bezirk Pöggstall
weist auch sehr viele Fremdenverkehrsgemein
denauf, in denen viele Sehenswürdigkeiten
vorhanden sind. Die Ruine Mollen:bmg, ins
besondere abe'r dieR'uine Streitwiesen - ein
allerlierbstes Nest --, liegen sehr reizend da.
Von Wald und Wiesen umgeben strömt der
fluß an ihnen vorbei. Im Schloß Pöggstall
sind noch immer die entsprechenden RäUill2
vorhanden, und sogar auch das Personal, das
jetzt beim Bezirksgericht Melk angestellt ist,
bestlehtaus PöggstaHern, die ihren ständigen
Wohnsitz in Pöggstall 'haben.

Mit der Wiederlerrichtung ·des Bezirk.,
gerichtesPögg'Stall würden also keine Mehr
kosten verbunden sein.Für die Bevölkerung
von Pöggstall bedeutet es immer wieder einen
großen Nachteil, wenn sie 20 bis 25 Ki,lometer
weit bis zum nächsten Gerichtsort f,ahren muß.

Wenn man in den Kriegsj a'luell di,esem
Gebiet das Bezirksgericht genommen ;hat und
es nun der Wunsch der Bevölkerung ist, das
Bezirksgericht wieder zu bekommen, so be
deutet das einf,ach nur eine Wiedergutmachung.

wenn man jetzt diesem Gebiet da'S zurückgibt,
was man ihm seinerzeit genommen hat. Der
Bezirk Pöggstall zählt zu den verilassensten
Gebieten unseres Landes. Selbst in der heutigen
Zeit des starken Ver'k,ehrs müssen die Be
wohner ,der äußeren Gemeinden des Bezirks
noch 20 bis 25 Kilometer bis zur nächsten
Bahnstation fa'hren! In dieser Gegend gibt es
auch noch sehr vi'ele Dörfer und kleinere Ort
schaften mit fÜllf bis zehn H,äusern, wohill
weder eine Straße noch ein Güterweg führt;
eier Verkehr zwischen dies'Cll Dörfern ist ledig
lich auf die von ihren Bewo'hnem selbst
gebauten Feldwege angewiesen. Trotzdem ist
aber .ehe Bevölkerung in diesen Gebieten zu
frieden und läßt sich nicht einsühücht'ern, sie
hat trotzdem Vertrauen und eine große Liehe
zur Heimat und Zl1'm Vaterlande (Bei/all bei
der Volkspartei).

3. PRÄSIDE NT: Zum Wort gelangt Herr
Abg. Z ach.

Abg. ZACH: Sie haben die Ausführungen
des Herrn Landesra-tes Genner und des Herrn
Abg. Nagl gehört. Es ist sicherlich' richtig,
daß die Abgeordneten des BezirkesPöggstall
und, wie ich hoHe, auch die übrigen Abgeord
neten nicht nur den Bezirk Pöggst1all, sondern
auch das Land Niederösterreich ziemlich gut
kennen. Wi'e wir alle wi'Ssen, harren im Land
Niederösterreich noch sehr viele Wünsche der
Erfülilung. ,So ist es auch beim Bezirk Pögg
stall. Denn es wird sicherlich niemand hier im
H~e sein, der den Argumetliten des z'ustän
digen Vertreters des Bezirkes, des Abg. Nagl,
nicht zustimmen würde. Es ist halt sowie in
jedem Privathaushalt oder in irgcndeiner
GemeinsC'haft, daß der Wünsche immer mehr
sind, als der Hausvater oder der in erster Lirüe
Zuständ'igeerf'Üllen ka'1111.

Es wäre sicherlich auch für das J ustiz
ministerium angenehmer gewesen, sagen zu
können: Ja, erfüllen wir dem Bez·ink Pöggstall,
der sehr viel verloren 'hai, diesen \Vunsch. Aber
es ist nicht angängig, auf der einen Seite die
Verbilligung und Vereinfachung der öffent
lichen Verwaltung in Ider jetzigen Notzeit zu
verlangen und auf der anderen S'eite Anträg,e
auf Ausdehnung der Verwaltung zu stellen
und auf Verwirklichung di,eser Anträge zu
beharren. Die finanziellen Verhältnisse sind
eben so, daß man sagen muß: ,Es ist wohl ein
berechtigter Wunsch, ,aber wir wollen die
Erfüllung dieses berechtigten Wunsches bis zu
einem solchen Zeitpunkt zurückstellen, wo
durch diese Erfüllung nicht Wünsche bei
anderen Teilen der 'Hevölkerung geweckt wer
den. Denn es ist leider Gottes einmal so, wenn
ein Famäienmitglied, einen Wunsch erfüllt



bekommen hat und andere nicht, daß dann
immer mehr Unzuf,riedmheitherrscht.

Auch wir stehen auf dem Standpunkt, daß
diesem Antrag, der von den Abgeordneten
gestellt wurde, kein Begräbnis dritter Klasse
beschert werde. Aber wenn schon, dann könnte
der Landtag höchstens ein Begräbnis mit
Glanz machen - und der Herr Landesrat
Genuer wollte ja 'das sagen -, also ein
Begräbnis erster Klasse. Aber wir wollen
weder ein Begräbnis erster Klasse noch dritter
Klasse, sondern überhaupt kein Begräbnis, wir
wollen vielmehr dias Kind gut betten, daß es
ganz bestimmt ausharrt bis zum Augenblick,
wo wir den Wunsch erfüllen können. Wir alL'
hoffen auch (Zwischl'llruje beim Linksblork),
daß di,e Zeit nicht mehr fern. ist, in der wir
dem Bezirk Pöggstall diesen Wunsch erfüllen
können.

Es ist auch ridItig,daß in diesem Bezirk
die Straßen-und Verkehrsverhältnisse so
gebessert werden müssen, daß die Pöggstaller
leichter zum Bezirksgericht, zur Bezirkshaupt
mannschaft, zum finanzamt us'w. gdangell
können. Also Herr 'L'andlesrat Genner, auch
.wir werden, sobald sich die Gelegenheit hierzu
ergibt, diesen Antrag neuerlich hervorholen
und ihn erfüllen. (Zwisclu'nruje beilll Links
Mock.) Es geht wir'klich nicht an, daß von der
gleichen Seite einerseits über die Leichtfertig
keit be,i den Ausgaben gewettert, anderseits
aber mit dem gleichen Brustton der Über
zeugung hinausgeschmettert wird: Wir wollen
diese und jene Dinge ,neu einführen!

Das richtige Mittelmaß zu finden ist UllStTl'

Aufga'be, weH wir eben nicht von Worten, son
dern von Takn leben wollen, und daher sage
ich: Es kommt der Augenblick, in dem wir
diese f rage neu erörtern werden und den
Antrag hoffentlich auch beschließen können'
(BeijaU bei der Volkspartei.)

3. PRÄSIDENT: Zum Wort ist niemand
mehr gemeldet. Der Herr Bepichterstatter hat
das Schlußwort.

Berichterstatter Abg. STANGL'ER (Sel/lu/i
wort): Zweifellos ist es die Auffassung des
Verfassungsausschusses und auch des 'Hohell
Ha'uses gewesen, daß der seinerzeit gestellte·
Antrag eine Herechtigung hatte. Auch die
justizverwaltullg hat ihn nicht grundsätzlich
abgelehnt, sondern bemerkt, daß derzeit dil~

Erfüllung dies'es Wunsches nicht möglich ist.
Die ]ustizver!waHung hat sich a,uch bemüht,
die Lage der Bev'Ölkerungin ,diesem Gerichts
sprengel dadurch zu erleichtern, daß das
Bezirksgericht MeJ:k beauftragt wurde, Gerichts
tage in pöggstaJ.l abzuhalten, damit di~'

Bevölkerung dieses Gebietes nicht zu jeder
Gerichtsverhandlung nach Melk fahren mul).

Ich glaube daraus auch feststellen zu können,
daß die justizverwaltung bemüht ist, aus der
derzeit gegebenen Lage das Bestmögliche für
die Bevölkerung herauszuholen. Das war auch
der Grund, warum der Verfassungsausschul1
diesen Bericht der Landesregierung zur Kennt
nis genommen hat, und ich erlaube mir noch
einma'l das Hohe Haus zu bitten, dem Antrag
des Vedassungsausschusses die Zustimmung
zu geben.

3. PRÄSIDENT (nach Abstill/lll/IIII',): A n
gen om m en.

Ich ersuche den Herrn Abg. S t a f f a,clie
Verhandlung zur Zahl 2(j3einzuleiten.

Berichterstatter Abg. STAfFA: Hoher Land
tag! Ich habe namens des Verfassumgsaus
schusses über die VorIagecJer niederöster
reichichen Landesregierung, betreffend den Ge
setzentwurf über Bausperren, zu berichten.

Der Verfassungsausschuß hat sich in seiner
Sitzung vom 25. Oktober 1951 mit dieser Vor
lage beschäftigt und in den §§ 1 und 3 kleine
Änderungen vorgenommen; diese Änderungen
sind in der dem ,H.ause vorliegenden fassung
bereits enthalten. Die noch in Geltung stehende
reichsrechtliche Verordnung vom 29. Oktober
1936, Deutsches ROB!. I, S. 933, eingeführt in
Österreichuncl gleichzeitig abgeändert durch
die Verordn,u'l1lg vom 28. februar 1939, Deut
sches ROBI. 1, S. 382 (GBI. 'für das Lanel
Österreich Nr. 526/1939), sieht die Erlassung
zeitlich befristeter Bausperren für flächen vor,
die nach den geltenden Vorschriften aus Grün
den des öffenthchen Wohles in Anspruch ge
nommen oeler Nutzungsbeschränkungen unter
worfen oder in eime Baulandumlegung einbe
zogen werden sollen, und zwar nur subsidiär,
süfcrne nämlich der durch die Bausperre an
gestrebte Zweck nicht auf Grund anderer Vor
schriften erreicht werden kann. Die von der
Gemeinde mit Genehmigung der höheren Ver
waltungshehörde oder auch VOn dieser di'rekt zu
verfügende Bausperre hat zur folge, daß wäh
rend ihrer Dauer Baubewilligungen im Sperr
gebiet nicht erteilt werden dürfen, wenn sie
dem Zweck der Sperre zuwiderlaufen und daB
weiter nicht genehmigungspflichti,ge Bauvor
haben angezeigt werden müssen und untersagt
werden können. Die Bausperre gilt zwei jahre
und kann aUlf' weitere zwei jahre verlängert
werden. AUSll&hmsweise war auch noch ein~

weitere Verlängerung durch den Reichsarbeits
minist,er vorgesehen.

Die im Interesse einer geordneten Verbauung
überaus wichtige Erstellung von Regulierungs
plänen: und Erlassung von Verbauungsvor
schriHcn im Sinne dies § 5 der niederöstc-rreichi
schen Bauordnung erfordert erfahrungsgemäß
stets eine längere Zeit sowohl für die Erstellung



des Reglulierungsoperates, als auch für die
Durchführung des vorgeschriebenen Beschluß
und Oeinehmigun,gsverIahrens. Es besteht somit
stets die Gefahr, daß in der Zwischenzeit
im PI,angebiet bauliche Veränderungen erfolgen,
welche id:ie Durchführung Ides Regulierungs
planes erschweren oder den Ül Aussicht ,ge
nommenen Verbauungs:vürschriJten wider
sprechen. Ähnliche Verhältnisse sind bei
Straß·enbauten ,geg'cben. Auchlller kann die
Durchführung des Straßenbauprojekts durch
zwiil'o,c'henwei.Jig Ihergestellte Bautell3iuf der
künftigen Straßenfläche erschwert beziehungs
wei:se durch die Notwendi,gkeit eineT späteren
Enteignung und E,i'nrlösung dieser Bauten
wesentlich verteuert werden. Auch wären :solche
Bauführungen, die in kurzer Zeit der Demolie
rung verfallen müssen, volkswirtschaftlich nicht
vertretbar. Das oberösterreichische Landes
straßenvenvaltungs.gesetz 1946 (§ (2), das
Tiroler Straßenge:setz (§ 25) und der letzf{~

Entwurf des Kärntner Straßmverwaltungs
'gesetzes (§ 40) siehen daher vor, :daß die in
Betracht kommendm Baute;1i während eines be
stimmt,en Zeitr"umes nur mit Zustimmung der
StraßenverwaHung und gegen Einhaltung der
von dieser vorzuschreibenden Bedingungen er
richtet werden dürfen beziehungsweise von der
BaubehÖ'rde oder der Landesll;egierunguntersagt
oder an Bedi'l1lgungen geknüpft werden können.
Nach Ansicht des Amtes der Landesregierung
g,e:hören jedoch Bestimmungen, w.:1che das auS
dem Orundei'gentum erfließende V,erbauungs
recht in Ge:mäßheitdies § 364 ABGB ein
schränken, in die ß,auordnung bzw. in ei'n
eigenes BauE:perrgesetz, das ausschli~ßlich bau
rechtlichen, Inhalt hat. Die deutsche Verordnung
soH deshalb durch ein niederöst!Crr:eichisch~s

Landesig.esetz ersetzt werden, in welchem die
Zulässi'glkeit Ibefristeter Baus.perren, insbeson
dere auch auf anhängige Verfahren zur ['1'

stellung eines Regulierungsplanes und zur Er
lassung von VerbauUTllgsivorschriften sowie auf
die Sicherung projektierter Shaßenbaukn ab
gestellt wird.

Der vorHegende Gesetzesentwurf trägt diesen
Bedürfnissen Rechnung. Der faIl einer BaLl
landumlegung wurde hierbei ausgeschieden, da
eine solche in Niederösterreich nach der der
zeitigen Rechts'laige nicht in, frage kommt. Die
Erlassung von Bausperren soll, da es sich hier
um einen sehr weitgehenden Eingriff in das
Pri:vateigentllim handelt, ausnahmslos der
Landesregierung vorbehalten bleiben. Aus der
gleichen Eflwä,gung wird die Verständigung der
Grundei,gell'tümer von der Er1assung der Bau
sperre nicht wie in der deutschen Verordnung
alternativ, sondern neben der öHentlichell'
Kundrnachung zwingend angeordnet. Die

Oültigkeitsdaru.er der Bausperre ist bei deren
[rlassung, und zwar mit höchstens zwei
Jahren, von der Kunidmachung an gerechnet,
festzusetzen, wobei aus wichtigen Gründen nur
eine einmalige Verlängerung um ein weiteres
Jahr zJlIgelassen iist. Die darüber hinaus,gehen
den Anordnul1Igen der angeführten Straßen
gesetze, die ,eine fünf- beziehungsweise zehn
jährige Gültigkeitsdauer vorsehen, erscheinen
wohl als zu weitgehend.

Die Rechtswirkung dier Bausperre wird dahin
erweit'ert, d"ß im Widerspruch mit ihr erteilte
BaubewilHg:U!l1Ig,en Igemäß § 68, Absatz (4). lit d,
AVG. 1950, von der Landesregienung als nichtig
erklärt werden können.

Der Antrag des Verfassungsausschuss1cs lautet
(liest) :

Der Hohe Landtag woUe beschließen:
,,1. Der zuliegende Gesetz·esentwur'f (siehe

Landesgesetz vom 16. November 1951) über
Bauspernen wird genehmi,gt.

2. Die Landesregiemng wird beauftragt,
wegen Durchführung dieses Oesetzesbeschlusses
das Erforderliche ZIU veranlassen."

Ich bitte um Aunrahme des Antrages.
3. PRÄSIDENT (nach Abstimmung über

den Wortlaut dfs Gesetzes, Titel und Eingang
des Gesetzes, über das Gesetz als Ganzes sowie
über den Antrag des Vertassullgsausschusses):
A n gen 0 m m <e H.

Wir g-el'an:gen zur Beratung der Nachtrags
tagesOT'dnung. Idl ersuche den Herrn Ab
geordneten Gut s c her, die Verh.andlll'nrg zur
Za,hl 265 einzuleiten.

Berichterstatter Abg. GUTSCHER: Hoher
Landtag! Ich hahe namens des V,er~assungsaus

schuss,es über di,e Vorlalge der LandesIregierung,
beheffend den Gesdzcsentwud üher die 'Ein
richtung und den Wir'kun!gsberekh dreI' Agrar
bezirksbehörde in Nilederöst'erreich, zu berichten.

Der Verfassungsa!usschuß hat diese Vorlage
in seinen Sitzungen am 25. Oktober und 14. No
vember 1951 beraten lund in den §§ 2 und 4
Änderung,en vorgenommen. Dies,e Änderung,en
sind in der dem Hause vorliegend/en Fassung
bereits enHlalten. Die Bll'udesregi,erung hat die
Bestimmungen des Bundes,gesetzes, BOBGl.
Na-. 133/1937, betreffend die Einrichtung der
Agrarbehörden unter Berücksichtigung der
späteren Ändenmgen und Ergänzungen im
BOß'!. 1/1 951, neu verlautbart und di,eses neu
verlautbarte Gesetz als "Agrarbehördenge:setz
1950" bezeichnet. Der vor,gelegte Gesetz'cs
entwurf ist das Ausführungslgesetz zu
Artikel II, §§ 2 und 3, dieses Bundesg'e-setzes.

Zu den einzelnen Bestimmllinger. des
Gesetz·esentwurfes wä're fOltgendes zu be
merken:

Im § 1, Abs. 1, ist Name, Sitz und örtlicher



Landesrat GENNER: Hoher Landt1ag! Mi,t
der 'Beschlußfassung über diesen Gesetzesent
wurf tri t,t das Gesetz vom Jahre 1925 a l1ßer
Kr,aft. Bedeutet nun das neUie Gesetz einen fmt
schf'itt oder nicht? Ma'n muß sagen, daß die
neue Gesetzesvorlage gegenüber den hilsber
geHenden Best:immungen und insbesondere
gegenüber diem Gesetz vom Jahre 1925 eine
wesentliche Verschlechterung bedeutet. Der
Motivenbericht heruft sich in seiner Einlei1tung
auf dias Gesetz vom ]a'hre 1937 und auf
das Bundesgesetz vom Jahre 1951, betreffend
,die Wiedef'ver.Jautbaru'I1Jg des Gesebes unter
dem Titel "A)5Irarbehördengesetz 1950". Die
Geschichte der Algrarbehörde geht aber viiel
wei'ter zurück. Schon im J,ahre 1920 ist
das Gesetz über die Bildung von Agrar
bchör'dien mit der Bestimmung getroffen
wo,rden, daß Beirät:e gehi'ldet werden so'1len,
die in aUen Angde!gemheiten der Boden
reform und in allen grundlegenden wirtschaft
lichen Fragen gehört werJc1iCI1 soHen. Mit
dem dama1ligen Gesetz wollte man der For
derung nach der Bodemdof'm, welche die
Bauern schon nach dem ersten WeHkr:ieg
erhoben haben, wenigstens teiiweiseentgeg'en
kommen. Das Gesetz ist dann im Jahre 1925

)
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Wirkungsber1eieh der Agrarbehörde erster In- selben Dienstzweige Anwendung zu findeil
stanz festgelegt. Die seinerzeit für di'e vier haben.
Viertel Niederösierreiehs errichtet'en Agrar- § 3 regelt die Gliederung der agrarteehni-
behörden wurden im Jahre 1926 in eine Agrar- sehen Abteilung.
behörde mit dem Sitz in Wien zusammengelegt. § 4 sieht die 'Er,lassung einer Die11'sÜ11Istnuktion
An diesem Zustand, der sich in jeder Hinsicht für die nähere Regelung des Dienstbetriebes
bewährt hat, süll nach dem Entwurfe auch in vor, die von der niederösterreichischen Landes-
fiinkunH festgehalten werden. Der Wi1r'kungs" regierung zu erlassen ist.
bereich der iniederösterreichischen Aglarbezirks- Nach § 5 t,ritt mit Wirksamkeitsbeginn dieses
behörde ersh'edkt sich demnach auf das gan,ze Gesetzes das bisherige Onganisationsgesetz,
Bundesland. Ei11l Abgehen von der Bezeichnung nämlich das Landesgesetz vom 10. Dezemb,~r

Agrarbezirksbehörde im Hinblick auf dc:n um- 1925, betrefif'end die Organisation Ulnd den
fassenden örtlichen Wirkungsbereich und eine WirlKJungsbereich der Agrarbehörden in Nieder-
ErsetzJUng durch einen anderen Ausdruck, etwa östlerrreich, LOB!. Nr. 168, auß,er Kraft. Dieses
Agrarbehörde erster Instanz, erscheint jedoch W~· Zeit der deutschen Herrschaft beseitj,gte Ge-
angesichts der F,estsetzungen im Bundesgrund- setz wurde mit Kundimachung der provisori-
si;ltzgesetz nicht statthaft. sehen Staatsregierung vom 18. Oktober 1945

Im § 1, Abs. 2, ist der Aufgabenbereich der über die Aufheb~ng deutsch~:r Rechtsvo:sc~rif.
Agrarbezirksbehörde umschrieben. tenauf dem GebIete der '~eh.ordenorga111satIon,

I § 2 ' t d" E" ht d' A I' BG,ß!. Nr. 85/1946, IneuerlIch, 111 GeHUing gesetzt.m IS I'e mnere mf1C lung' ,er gral - "
b . k b h" d lt Ab t 1 enthält aus Ich :stelle daher namens des Vcrfas9ungsaus-

eZ1lf s e 01' e ,gere:)5IC'", isa z . 11 lYp<. ' schusses IoIgenden Antrag:
dem Grundsatzgesetz ubernommene a ,..,_llleme D H h L dt 11 b hf ß
Festsetzungen. er 0: ,e a~' ag wo e ,esc ,Ie en: .

, . ,,1. Der vorltegende Gesetzesentwurf (sIChe
Im Absatz 21St auslgespI:ochen, daß zum Landesgesetz vom 16. November 1951) wird ge-

Amt~'vorstand. ein rechts1kundlger. Bea~ter des nehmigt.
pohhschen •DIenstes z,u?estel,lel1l 1St. .DIese Be- 2. Die niederösterreichische Landesregierung
s'tellung erto,llgt durch dIe L'andesregIcrung. wird aufg'e,fordert, wegen Durchführung di,eses

Ahsatz 3: Diese dem Grundsatzg,es,etiz ent- Beschlusses das Erforderliche zu veranlassen."
nommene Bestimmun,gelfstreckt sich in gleicher Ich bitte um Annahme dieses Ant!rages.
Weise auf BUindesb~amte wie Lande~beam~e, 3. PiRASIDENT: Zum \X1ort gelangt Herr
Unter den vorgeschnebenen ErfordernIssl~n 1st Landesrd Gen 11 e 1'.

die Vollendung der rechts- und stacltswlSSe'11'
schaftlichen Studien, für die Definiti!vstdlung
überdies die erfolgreiche Ableg1ung dCil- prakti
schen Pl'üfung für die politische Geschäfts
führung Inach einjährigleI', zufriedenste:llendeI'
Verwendung anz,usehen.

Im Absatz 4 wird festgesetzt, daß die tech
nischen, Beamten und Angestellkn in ein~r

agradechnischen Abteilung ver~mi,gt sind. Die
große Zahl der technischen DienstkräHe und
unterschi'edliche Arbeit\8methü'den halben es der
zeit zweokmäßig erscheinen lassen, zwei agrar
techndsche Abteilungen einzurichten. Der Ent-
wurf trägt diesem Umstandi Rechnung und sieht
daher vor, daß bei Bedarf zwei Abt,ei,Jungen
errichtet werden können. Di'e Einricht'ung von
zwei Abteilungen kann aber nur als eine vor-
übergehende Maßnahme .geIten.

Absatz 5 besagt, daß die auf Bundesbeamte
des höheren technischen Agrardienstes, des ,ge
hobenen technischen fachdienstes und des mitt
leren technischen Dienstes bei den Agrarbehör
den anzuwendenden Vorschriften über die Ab
legung der Fachprüfungen (Kundmachungen
des Bundesministefi,ums für La'lld- und forst
wirtschaft vom 7. Dezember 1948, BGBL Nr. 16,
17 und 1811949) auch für Landiesbeamte der-
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novelliert worden. Auch dieses Gesetz hat noch
di,l' Bestimmung über die Beiräte enthalten. Im
Jahre 1937 ist dann das Gesetz abgeändert
worden. Das war die Zeit des autoritären
Regimes der Heimweh rherrsch aft, wo man
auch dieses bescheidene Mitspracherecht der
Bauern nicht mehr brauchen konnte,und so ist
auch dieses Mitspracherecht auf Verlangen der
faschistischen Grundbesitzer entfernt worden.
Dieses Miispmcherecht ist auch nicht in das
Gesetz vom Jahre 1947,das einige Ab
änderul11gen ent'hält, hineingenommen worden,
und die Bestimmung des Landesiausführ:ungs
gesetzes aus dem Jahre 1925 über die Beiräte
ist in der tinS vorliegenden neuen Vorlage auch
nicM mehr enthalten.

Diese Verschlechterungen haben selbstver
ständlich eine ernste grundsätzliche Bedeu
tung, über die ich einig,es sagen will. Der 11::rr
Berichterstatter hat ges,agt, daß in den §§ '.2
und 4 durch den Verfassungsausschußeinige
Änderungen vorgenommen worden sind.

W'as war die erste Änderung? In der
ursprünglichen Vorlage ist gestanden, daß ,die
leitenden Beamten nicht, wie es im bisherigen
Landesgesdz stand und wie es übephaupt nach
den geltenden Bestimmungen im aUgemeinen
der fall ist, ,durch die Landesregierung,son
dern ,durch den Herrn Landeshauptmann
ernannt bzw. bestellt werden sollelI. Es hat in
der 'ersten S<itzung des Verfassungsausschus2t's
eine längere Debatte über diese formulierung
gegeben, die weit üb:er die Bestimmungen .des
GrundsatzgeEetzes 'hinausgeht. Und da war es
sogar ein Abgeordneter der Volkspartei, der
das damit begründet hat, daß unsere Zeit nach
persönlicher Verantwortung schreit. Es w'ar
die.; der Abg. Zach. Die weitere Beratung des
Gesetzesentwurfes ist dann zurückgestellt wor
den. In der nächsten Sitzung 'hat ein and~rer

Abgeordneter ,der Vo,lksp:artei, der Herr Ab
geordnete liirmanll, erklärt: Wir sind ohnehin
für den Antrag, daß statt "Land,eshauptmalln"
"Landesregierung" eingesetzt wird. Auf diese
Weise ist ,das alsoahgewehrt worden. Es ist
charakteristisch, daß immer wieder solche Ver
suche 'unberno:J11men werden.

Eine wesentliche Verschlechterung gegenüber
den bisher geltenden gesetzlichen Bestim
mungen besteht ,auch darin, daß die Bestim
mung im alten Gesetz über die Beratungs
,~tellen im neuen Gesetz nicht mehr enthalten
ist. Ich habe schon im Ausschuß den Antrag
gestellt, diese Bestimmung aus dem alteIl
Gesetz wörtlich zu übernehmen. [s wll"rde mir
geantwortet, ,daß die ßeratungsstellen, die es
bis jetzt gibt, sehr wenig in Anspruch
genommen werden und es bestehe mithin kein
Bedarf darnach. Außerdem sei es bei der

KOlllmassierung üblich, daß den B,auem,
deren Gründe zusammengelegt werden sollen,
die entsprechenden Auskünfte gegeben werden.
Das glaube :ich alles. Aber ob eine Beratungs
stelle in Anspruch genommen wird, hängt
davon ,ab, wie sie geführt wi,rd. Diese
Beratungsstellen soHen ausgebaut und gut
geführt werden, damit dort die Bauern in
agmrtechnischen fragen kostenlos Auskunft
erhalten 'können, etwa i,n bezug auf das Gesetz
über die flurbereinigung, Idas der Landt,ag vor
einiger Zeit geschaffen hat und in dem si.ch
sehr viele Leute nicht auskennen. Wir machen
immer wieder die Erfahrung, daß infolge
Unkenntnis eines Gesetzes die Advokakngute
Geschäfte machen und die Bauern ,geschädigt
werden.

Es ist nicht oinzusehen, warum eine solche
Versch:1echterung eingeführt werden saH, und
es ist überhaupt nicht einzusehen, warum der
Landtag bei neuen Gesdzesvorlagen immer
wioder gegenüber dem Zustand, der vor 1934
besta,nden hat, Verschlechterungen heschli'eßt,
nur weil es einigen Ihohen Herren im Land
wirtschaftsreferat oder bei der Landesregierung
so paßt, wo - und das ist ,die W'ahrheit -_.
gewisse faschisten sitzen, die mit anderen
faschisten zusammen außerhalb der Rderate
solche Gesetze machen.

Ich erlaube mir daher folg'enden Antrag zu
stellen (liest):

Der Hohe Landtag woHl' beschließen:
"Nach dem § 4 des Gesetzes, boh-,effend die

Einrichtung und :den Wirkungsbereich der
Agrarbezirkshehörden in Niederösterreich, wird
ein neuer § 5. in fo'lg,el1!der Fassung eingefügt:

§ 5. (1) Zur Regdu'l1g und Erleichterung
des Parteienrverkehrs hat die Agr:arbezi:rks
behörde SpreC'htage einzuführen und Amtstage
in den gröReriCIl Orten des Landes abzuhaMen,
deren Zeit und Ort in geeigneter Weise zeit
gerecht zu verlautbaren sind.

(2) Zur Beratun,g :der Partden ist bei der
Agrarbezirksbehördeeine Auskunfts- und
Bcratungss,telle in agrarrechtlichenu\1ldagr,ar
technische11l fragen e<h1iZurich ten."

Ich bitte den Hohen Landtag UnI Annahme
dieses Antrages.

Bei ,der Abfassung des Ausführungsges,etzes
hat 'es auch noch einige awdere Besonderheiten
der niederösterreiC'hischen Landesr10gierung ge
geben. Im Artikel II des Bundesgru\1lds,atz
gesetzes, das dem Ausführungsgesetz zugrunde
liq~'t, ist eine Bestimmung getroffen, dill' besagt,
daß eine agrartechnische Abteilung zu errichten
ist. Dann wird gen3u angdührt, wie das zu
machen ist. Was dopt 'ges,agt ist, wird wört
lich auch in das Ausführungs,gesetz über
nommen. Nur gibt es menkwürdigerweis,e nach
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der Bestimmung, wonach ei,ne agmTtechnischc'
Abteilung zu errichten ist, die ,aus v!ier fach
gruppen besteht, noch eine Einfügung, in der
es heißt: "Bei Bedarf kann eine zweite agTar
technische AbteHung errichtet weTden." Weiter
gibt es in dem Gesetzesentwurf noch eine !Be
stimmung, die besagt, daß di'ese zlw-eite agrar
technische Abteilung ausschließlich als Zu
sammenlegungsfachabtei'lunggebildet werden
~al1'n. W,arum das? Es wurde mitgeteHt, daß
diese zweite agmrtechnische Abteilung nach
einer anderen Methode der Zusammenlegung
arbeitet, die viel schneller zum belf'Ührt als
die Methode, die von der schon best'ehenden
agrartechnischen Abteilung bisher anglewendet
wurde. Eine solche schnellere Methode ist
selbstverständlich zu begrüßen. Aber kh kann
mich nicht davon überzeu:gen lassen, daß es
nicht mög'1ich wäTc, diese Arbeiten entsprechend
den Bestimmungen des Bundesgesetzes in einer
agrarteC'1mischen Abteil ung durohzuführen.
Denn wenn man an solche iDingle denkt, dann
hätte man wahrscheinlich auch scllO'ru bei der
Abfassung des Bundesgesetzes dem Rec'hnung
getragen. Aber, Hoher Landtag, das Merk
würdigste daran ist, daß diese z'weite agrar
techni,sche Abteilung schon zwei Jahre amtiert
und daß i'hr Bestehen jetzt erst nachträgl!ich
durch dieSle gesetzEc-he Einführung sanktioniert
werden Süll. Ich glaube, daß man sehr starke
juristische Bedlenken dragegenhaben ik,ann, daß
auf eime solohe Weise das Bundesgese>tz
erweitert wird. Man kann in ,das Ausführungs
gesetz doch nicht zusätzliche Bestimmungen
aufnehmen, die das Bundesgesetz nicht vor
sieht.

Es gibt noch andere Besonderheiten, die viel
leicht dami,t zusammenhängen. Im Motiven
bericht gibt es einen Satz, -in dem mit-geteilt
wird, daß nach den B'eshmnmngen ,dies Bundes
gesetzes vom 2. }u'li 1947 das Ausführungs
gesetz spätestens am 2. September 1948 hätte
edassen wef'den soHen. Dan,n heißt es dort,
daß diese Frist ungenützt abgelaufen ist, und
das wi,rd begründet mit "äuß.eren Umständen".
In der ersten Sitzung des Y,erfas1su'llgsaus
schusses, in der man sich mit d~m Gesetz
beschäftigte, hahe ich mir erlaubt, zu fragen,
welC'he äußeren Umstände das waren. Darauf
hat der leitende Beamte des Referates gesagt:
Der Gese!zes'Cntwu1"f wa,r damals nicht auf
findbar, wei-l er in einer nicht allgemein zu
gänglichen SchreibtiscMade verschwunden ist.
Arm sind sie schon i,n der Landesregierung,
nicht einmal einen Durchschlag können sie
machen! Wenn -der -ei'D'c Entwurf verschwindet,
ist alles hin und man muß ein neues Gesetz
machen! Man br-aucht zwei Jahre, bis die
Lade aufgesperrt wird und der Oesetzesent-

wurf wieder auftaucht' Man hat aber den Ein
druck, daß dieses Verschwinden des einzigen
Exemplars eines wichtigen Gesetzesentwurfes
in irgmdeiner Lade der Landesregierung, di;:
nicht allgemein zugänglich war --- weiß ich,
was der Beamte damit meint --, mit der Tat
sache zusammenhängt, daß vor zwei J'ahren
die zweite agTartechnische Abteilung gehi,ldet
worden ist Man 'hat sich w,ahrscheinlich ge
dacht: Zeit gewonnen, aHes gewonnen! Nach
der Kundmachung des AgrarbehöTdengesetzes
1950 mußte aher doch irigend einmal das Aus
fü-hrungsgesdz in den Landtag kommen. Man
hat nun wieder einmal lange nachged'achtund
dann geschrieben: Duroh "äußere Umstände"
war !Inan an der rechtzeitigen Einbringung des
Ausführungsgesdzes verhindert. Man hat -das
Gefühl, da shnkt es wie nach Kehricht, und es
ist sehr schade, daß das nel\!e Kehrichtabfuhr
gesetz noch nicht in Kraft ist, vieneicht könnte
man in diesem Ges,etz einen Paragraphen
finden, mit dessen Hi-Ife man etwas ausmisten
könnte.

In diesem Oe:setzesent'wmf sind auch die
Agenden angeführt, die der Agrarbehör<de
übert-ragen sind, und zwar die Angelegenheiten
der Bodenreform und die förderung von
dringenden Zweckbauten. Der Motivenbericht
weist auoh auf die Erkenntnisse des Ver
f-assungsger1ich tshofes -hin, in denen festigC'stell t
wir-d, was unte.r 'Bodenreform zu 'verstehen ist.
So giibt es ein Erkenntnis des VeTtassungs
gerichtshofes vom März 1933, in dem gesagt
wird, daß unter Bodenreform vor allem eine
pl,anmäßige Neuregelung der Boden- und
Besitzverhältnisse usw., entspllechend den ge
änderten sozialen und wirtschaftilichen An
schauungen, zu versteh C11 io't. ZlIsammen
kgungen 'und andere Auf-gaben, ,di-e den Agrar
hehörden üherilragen sind, sind gewiß von sehr
großer Bedeutung. Die rErf,ahmngen mit den
Kommassationen beweisen aber, daß diese nur
dann wirksam sein ikönnen, wenn s,ie mit einer
wirklichen Bodenreform, mit einer Neu
reg-elung der Besitzver1hältnissc, entsprechend
den geändert,en Erfordernissen und Bedürf
nissen, verhunden sind. Dieser Tatsache ist in
Beschlüssen, Reden und Anik'ündigungen auch
in Österreich schon Rechnung getragen wür
den. Im Jahre 1945 'hat der damalig'e B'lil1des
kanzler-- - er ist es heute 'noch - eine UIll

fassende Bodenreform feierlichal1lgekündigt.
Es war ein einmütiger Beschluß des 'Hohen
Landtag-es vom 1. Juli 1947, in dem die
Bunde8regierung an die Verwirk-lichung dieser
Ankündigung erinnert wurde. Es hat weiter
im Jahre 1948 einen über Antrag des seiner
zeitigen Abg. Mentastigefaßten Beschluß des
Landtages gegeben, mit dem dk l.andes
regierung aufgefordert wurde, ehestens einen
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Ausschuß für die Bo,dellireform zu bi'lden. Es
ist oft und oft gesagt 'Worden, daß mit
Anträgen 'allein kein Yortschritt zu erzielen
und überhaupt nichts zu machen ist. Schon im
Jahre 1920 sind die Bauern um eine wirkliche
Bodenreform betrogen worden und nach dem
Jahre 1945 war es ebenso. Die Zeiten 'haben
sich a'ber ,inzwischen geändert, und Idie N ot
wmdi,gk,eit ,der BodenrGform wird immer
dringmder und immer stärker. Jetzt i'St wieder
eine solche Zeit, wo ,gerade die Masse der
kle,illen Bauern durch die kriegswirtschaft
lichen Maßnahmen, die nun wieder getroffen
werden, sehr schwer geschädigt ist. Ich
erinner'e da nur an das System der Futter
mittelverteilung, das jetzt Platz gegriffen hat!
Das hat so'gar der "Bauernbündler" zugegeben,
daß durch dieses Syst'em die kleinen Bauern
vo'Hständig ruiniert werden und daß die
ßauern, die man nach dem ersten Weltkri,eg
noch als mittlere B,auem ansprechen konnte,
heute auch schon zu den kleinen Bauern
gehören. Die Masse der kleinen Bauern spürt
die Auswirkungen der kriegswirtschaftlichen
Maßnahmen, die 'heute schon überall in der
Wirtschaft 'getroffen werden, sehr 'hart. Die
B,auem wissen aber auch, 'daß sich die Zeiten
geändert haben, \veil sie eben sehr rea'! zu
denken imstande sind. Sie werden sich dagegen
wehren, daß sie mit den kriegswirtschaftlichen
Verordnungen zugrunde gerichtet werden; sie
werden für die Durchsdmng ihrer For
derunrgen kämpfen und auch die Durchführung
der Bodenreform in Österreich erzwingen.

3. PRÄSIDENT: Zum Wort gelangt Herr
Abg. lag. H i rm a n n.

Ahg. Ing. HIRMANN: Ich hätte wirklich ge
dacht, daß es zu ,dies'em Oes!etzesentwurf von
Seite des Herrn Landesrates Genner für uns nur
ei'lli Lob hätte geben können. Der Herr Landes
rat hat im Ausschuß festgestellt, daß der Herr
Landeshauptmann mit Arbeiten überlastet ist,
denen err nicht gewachsen sein kann. Wir haben
uns dieser Ansicht des Herrn Landesrates
Geuner angeschlossen, er kann also nicht ein
mal mehr Sc,gen!, daß jeder Antrag, den cr
steHt, von Haus aus von uns abgelehnt wird.
Wir haben im Gegenteil zugestimmt, so daß der
Herr Landesrat Germer im Verfassungsausschuß
selbst sagen konnfc: Jetzt ha,be ich offene Tün'll
eingerannt! Das gilt hinsichtlich der Bestim
mung, daß nicht der Landeshauptmann, son
dern die Landesregierung den Amtsvorstand
und die leitenden Beamten der technischen Ab
teilung zu ernennen hat und ebenso, daß die
Dienstinstruktion nicht mehr vom Landesrhaupt
mann, sondern von der Landesregierung zu
erlassen ist.

Was die anderen vom Herrn Landesrat

Genner festgestellten Mängel hinsichtlich der
Beiräte, wie sie im Gesetz vom Jahre 1925 vor
gesehen war,eI1l, anbdangt, so möchte ich .ihm
mit seinen eigenen Worten sagen: Die Zeiten
haben sich seither geändert! .Damals waren wir
knapp nach der Gründung der Landwirtschafts
kammer, welche seither ausgebaut worden ist.
Heute gibt es in jeder wichtigen Bezi,rksstadt
eine Ba'uernkammer,urnd ,die Kammersekretäre
sind hinreichell!d geschult, so daß sie unbedingt
in der L:ge sind, jede Auskunft auch auf dem
Gebiete der AgrarbehiÖrden und der Boden
reform zu erteilen. Wenn einzelne Stellen zu
diesen Bauernkammern und zur Landwirt
schaHs,kammer kein Vertrauen haben, so kann
ich hier demgegenüber ruhig behaupten: Unsere
Haiuern haben das Verf,rauen und sie benütZten
diese Bauernkammern wirklich in ausreichendem
Maße.

Was ldzten Endes noch die SteHungnahme
desHe:rrn Landesrates Geuner zu dieser omi
nösen- er hat zwar dZls Wort nicht gebraucht,
aber es sicherlich so gemeint - zweiten techni
schen Abtei,lu\1lg anbelangt, so ist hi,er das Bei
spiel einer gar nicht hürokratisd1en Methode
zu finden. Als sich im Jahre 1948 herausstellte,
daß der Drang 'nlC\eh einer wahren Bodenreform
___ die ZusammenIegungen bezeichne ich als eine
solche - so groß war, daß '11Ilit der hi'slherigen
Art nicht mehr durohzukommen war, als sich
weiter herausstellte, daß man auch eine andere
Methode vers!uchen kann, als sich ferner auch
die entsprechenden Beamten fanden, die bereit
waren, diese neue Methode versluchsweise
c1urchzu!Rihren, und als sich schließlich und end
lieh auch Stellen fanden, die für diesen Versuch
die nötigen Mittel hereitst,ellten, um die sehr
teuren und notwendigen Inst'rumente anzu
sd1aHen, so kann man wohl salgen, :daß die
SchaHuna einer zweiten technischen Abteilung
wohl ge7-echtfertigt war. Es wurde also eine
zweite Abteilung errichtet. Es gibt keinen besse
ren Beweis für die Richtigkeit dieSer Maßnahme
ds die Tatsache, daß, während die erste Ab
teilung von 1946 bis 1951 wnd 15.000 ha zu
sammengelegt hat, die zweite technische Ab
tei,l,ung in den drei Jahren von 1949 bis 1951
nicht weniger als 17.500 ha mit vollem bfolg
zusammenge:legt hat. (Landesrat Qenner:
Warum löst man dann die erste Abteilunf!
nicht auf?) Dadurch war es möglich, daß
beide Abteilungen zusammen nicht weniger als
32.000 ha zusammenlegen konnten, oder wenn
man diese Ziffern vergleicht mit jenen des
Jahres 1946, wo 'l1m eine Abteilung war, so
kann man sagen, daß mit der Errichtung einer
zweiten Abtei,ltung das Zeh11'fache der Leistung
einer Abteilung erreicht wurde, oder - um mit
anderen Schlagworten zu reden - es wurde



eine Steigerung von 1000 Prozent erzielt. Und
das, meine sehr geehrten Damen und J-Jerren des
Landtages, ist letzten Endes das Wesentliche,
nämlich der Erfolg einer Maßnahme. Die Er
richtung der zweiten technischen Abteilung hat
auch dazu geführt, daß sich auch die erste tech
nische Abteilung eines beschleunigten, Ver
fahrens bedient, und der Enfolg gibt ihr recht.

Dem Begrif,f Bodenreform, wie ihn sich der
Herr Landesrat Genner vorstellt, stimmen wir
nicht zu. Wir verstehen unter BodenreIorm die
FÖl'derung der Produktion in jeder Hinsicht, die
Erleichterung der Arbeit der Landwirtschaft
vom kleinsten Bauern bis zum Großbetrieb. Der
Herr Lalndeslrat Genner aber 'meint unter Boden
reform AufteiJ,ung des Bodens. Ich ,muß hier
feststellen, daß er damit nicht mit der Zeit geht,
denn die Zeiten haben sich auch dort geändert,
wo man mit der sogenannten Bodenrdorm eine
neue Ära eingeleitet hat. Dort ist die Periode
der Zerschlagung, der Aufteilung des Bodens
sohon län,gst vorüber, und man bcmüht sich
mit sehr großen Mitteln, diese Zerschlagung
wieder aufzuheben und den Gl'und und Boden
zu großen, ja zu allergrößten Behieben zu
sammenzulegen.

Das, Hoher Landtag, ist das Wesentliche,
was Idazu zu sagen wäre. Und iC'h glaube, wenn
wir diesem Gesetz die Zustimmung geben, dann
haben wir wieder einen" wenn auch nur kleinen
Schritt getan zur förderung der Landwirtschaft.
Meiner Meinung nach erübrigtes sich, dem An
tra'g des Herrn Landesrates Genner aUlf t:r
richtung von Amtstagen Rechnung zu tragen.
(Beijall bei der Volkspartei.)

3. PRÄSIDENT: Zum Wort gelangt der Herr
Abgeordn,ete Tat z b e r.

Abg. TATZBER: HOlher Landtag! Der uns
vorliegende Entwuff eines Landesgesetzes, be
treUend die Einrichtung ,und den Wirkungs
bereich der Agrarbezirksbehörde in Nieder
österreich, ist eine Maßna'hme, dieno1twendig
ist. Wi,r können sagen - das ist heute schon
aus,gesprochell worden-, daß mit diesem Oe
setz die schon bestehende Einrichtung der
Agrarbehörde mehr oder weniger sanktioniNt
wird. Wir wissen, daß Agrarbehörden in dem
Umfang, wie sie das Gesetz vorschreibt, bereits
bestehen.

Wir müssen es begrüßen, daß dieses Gesetz
der Agrarbehörde die Handhabe gibt, in die
agrarische P,roduktion fördernd einzugreifen, sei
es durch Zusammenlegungen oder spi es durch
flurbereinigung. Wir wissen, daß diese Behörde
ein faktor zm Produiktionsförderung ist. In
diesem Sinne wissen wir auch, daß die Errich
tung einer zweiten fachabteilung, um die im
Verfassungsausschuß gekämpft wurde, not
wendig war. \X!ir müssen schon sagen, wen 11
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\Vi r die verschiedenen Arbeiten, die zur Pro
dnJdionssteigerung führen, vermehren, daß d,,
zu natürlich ein dementsprechender Apparat
notwendig ist. Diese Arbeiten erfordern aber
aucl1 eine entsprechende Zeit. Kleinere Projekte
können wohl rascher durchgeführt werden,
große Projekte brauchen aber immer ihre Zeit,
denn wir wissen, in einer Orundzmammen
legung steckt viel Arbeit, weil sie klappen muß,
welln sie nicht auf Widerstand bei den Be
treffenden stoßen soll. Zu diesen ArbeIten g.,
hört auch die BOlni'Hemng der GrÜnd,e. Unter
Umständen sind bei den Grundzusammenlegun
gen auch Entwässerungen notwendig. Das alles
braucht aber Zeit, da vergehen oft Jahre, bis
diese Arbeiten beendet sind.

Aber ,auch ,die WirtschaHlichkeit spidt bei
diesen Arbeiten eine Ro]Je. Wenn sie sich lange
Zeit hinziehen, dann wissen wir, daß der Bauer
seinen Dünger liegen läßt, bis er weiß, ob und
wann der Grund ihm gehört. Er denkt sich, er
wird den Grund nicht beba't'en, damit der
andere dann. erntet. Dad:urch leidet aber die
Produktion. Wir sehen also, daß wir daran
interessiert s'ind, daß rasch 'gearbeitet wird.

Was die Sprechtage anlangt, meine sehr Ver
ehrten, so kann ich aus eigener Erfahrung aus
der Zeit vor 1934, als eI<lS alte Gesetz bestanden
hat, mitteilen, daß sie nicht besucht waren.
lieute, wo sich die Bauernkammern auf dem
Lande mehr oder weniger durchgesetzt haben,
müssen wir feststeHen, daß wir uns zu den
Bauernkammern positiv einstellen. In jeder
Kammer sitzt ein Agrarfaohmann, ein Agrar
ingenieur. Dieser Mann katm jedem Bauer
in allen Belangen AuskunH geben. Daher sind
Sprechtage ganz unnütz.

Ich glaube daher, daß 'wir das Gesetz, wie
es uns vorliegt, ruhig <lnnehmen können, und
ich kann auch namens meiner f'ra:ktion erklären,
daß wir für dieses Gesetz stimmen werden.
(Beijall bei den Sozialisten.)

3. PRASIDENT: Zur Abstimmung liegen vor:
der Hauptantrag des Verfassungsausschusses
und der Zusatz,antrag des Abg. Ge ilo ne r.

Ich lasse zuerst über· den Iiauptantrag des
Verfassungsausschusses abstimmen. (Nach Ab
stil//!11un.e: über den Wortlaut d."S Gesetzes,
Till'! und Einp:an.e: des Gesetzes, über das
Gesetz als Ganzes sowie üher den Alltra~ des
VerjassuIlP:saussclzusses): An gen 0 m m e n.

Ich ersuche den I-Ierrn Berichterstatter nun
mehr um Verlesung des Zusatzanlrages.

BerichterstaMer Abg. STAffA: Der Zusatz
antrag lautet (liest):

Der I-lohe Landlag wolle beschließen:

"Nach dem § 4 des Gesetzes, betreffend die
Einrichtung und den Wirkungshereichd:er
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Agra'rbezi11ksbehörden in Niederösterreich, wird
ein neuer § 5 in foJ,gender fassung eingefügt:

§ 5. (1) Zur Reg;elung und Erleichterung des
Parteienverkehrs hat die Agrarbezirksbehrärde
Spreohtage einzuführen und Amfstage in den
größeren Orten des Landes abzuhalten, deren
Zeit und Ort in geeigneter Weise zeitgerecht
zu verlautbaren sind.

(2) Z,ur Beratung der Parteien ist bei der
Agrarbezirksbehörde eine Auskunfts- und Be-

ratungsstelle in agrarrechtlichen une! agrar
technischen fragen eiil1zuricMen."

3. PRÄSIDENT (nach Abstimmung): A b
ge'lehn t.

Somit ist die Tagesordnung der heutigen'
Sitzung erl·edigt.

Di,e Sitzung ist ,g'eschlossen. In 10 Minuten
findet eine vertrauliche Sitzung statt.

(Schluß der Sitzung: um 16 Uhr 53 Min.)


